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Kirchengesetze

Kirchengesetz
zur Regelung besoldungs-,

versorgungs- und dienstrechtlicher
Vorschriften

(RS 401.2, 403, 441.1, 421, 422, 452)
Vom 5. Mai 2017

Die Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche in
Braunschweig hat aufgrund von Artikel 92 a) der Kir-
chenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

Artikel 1
Gesetz zur Zustimmung zum

Besoldungs- und Versorgungsgesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(BVG-EKD)
Dem Kirchengesetz über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Besoldungs- und Ver-
sorgungsgesetz der EKD – BVG-EKD) vom
12. November 2014 (ABl. EKD 2014 S. 346), berich-
tigt am 30. Mai 2016 (ABl. EKD S. 147), zuletzt ge-
ändert am 8. November 2016 (ABl. EKD S. 325) wird
zugestimmt.

Artikel 2
Kirchengesetz zur Ergänzung des

Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
der Evangelischen Kirche in

Deutschland (BVGErgG)

§ 1 (zu § 9 BVG-EKD)
Eigene Regelungen zur Höhe der Bezüge

(1) 1Die Höhe der Besoldung und Versorgung richtet
sich nach den für die Beamten und Beamtinnen des
Landes Niedersachsen geltenden Besoldungstabellen.
2Daneben richten sich
1. die Zahl der Erfahrungsstufen,
2. die vor einem Stufenaufstieg zurückzulegenden

Zeiten,
3. die für die Erfahrungsstufen anzuerkennenden Zei-

ten sowie
4. die Anpassung der Bezüge
nach den für die Beamten und Beamtinnen des Landes
Niedersachsen jeweils geltenden Bestimmungen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wer-
den Pfarrer und Pfarrerinnen sowie Kirchenbeamte
und Kirchenbeamtinnen des zweiten Einstiegsamtes
der Laufbahngruppe 2 mit Beginn des Probedienstes
der Erfahrungsstufe 5 zugeordnet.

(3) § 50 f Beamtenversorgungsgesetz (Bund) findet
keine Anwendung.
(4) 1Vikare und Vikarinnen erhalten Bezüge in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften, die für die
Beamten und Beamtinnen auf Widerruf des Landes
Niedersachsen im Vorbereitungsdienst für das zweite
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gelten. 2Setzen
Vikare oder Vikarinnen den Vorbereitungsdienst we-
gen einer Zusatzausbildung nach Bestehen der Zwei-
ten theologischen Prüfung fort, so erhalten sie einen
Sonderzuschlag in Höhe von 55 v. H. des ihnen zu-
stehenden Grundbetrages.

§ 2 (zu § 10 BVG-EKD)
Öffnungsklauseln

1Sonderzahlungen und Einmalzahlungen werden in
entsprechender Anwendung der für die Beamten und
Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltenden
Rechtsvorschriften gewährt. 2Bei der Anwendung von
Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sind die jähr-
lichen Sonderzahlungen sowie Einmalzahlungen und
eine entsprechende Leistung, die Versorgungsberech-
tigte aus einer Erwerbstätigkeit oder zu den früheren
Versorgungsbezügen erhalten, entsprechend der ge-
setzlich bestimmten Zahlungsweise zu berücksichti-
gen. 3Die bei Anwendung von Ruhensvorschriften
maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich um den in
dem jeweiligen Monat gewährten Gesamtbetrag.

§ 3 (zu § 13 BVG-EKD)
Familienzuschlag

Werden von anderer Seite Vorschriften über das Zu-
sammentreffen mehrerer Ansprüche auf Familienzu-
schlag nicht angewandt, weil der kirchliche Dienst
aufgrund geltenden Rechts insoweit nicht als öffent-
licher Dienst behandelt wird, so ist der Familienzu-
schlag nach diesem Kirchengesetz neben den von an-
derer Seite gewährten Leistungen bis zu der in § 13
Absatz 2 Satz 2 BVG-EKD bezeichneten Höchstgren-
ze zu zahlen.

§ 4 (zu § 17 BVG-EKD)
Höhe des Grundgehaltes der Pfarrer und

Pfarrerinnen
1Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten, soweit nicht durch
Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes
etwas anderes bestimmt ist, Grundgehalt
1. bis zur elften Stufe nach Besoldungsgruppe A 13
2. von der zwölften Stufe an nach der Besoldungs-

gruppe A 14.

2Das Aufsteigen in den Stufen des Grundgehaltes be-
stimmt sich nach den Erfahrungszeiten.

§ 5 (zu § 18 BVG-EKD)
Zuordnung der Ämter und

Dienstpostenbewertung
(1) 1Die Zuordnung der Ämter der Kirchenbeamten,
Kirchenbeamtinnen, Pfarrer und Pfarrerinnen zu den
Besoldungsgruppen der für die Beamten und Beam-
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tinnen des Landes Niedersachsen geltenden Besol-
dungsordnungen richtet sich nach der Anlage. 2Die
Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen führen die
in der Anlage für ihr Amt aufgeführte Amtsbezeich-
nung. 3Die Einstiegsämter der Kirchenbeamten und
Kirchenbeamtinnen richten sich nach den für die Be-
amten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen gel-
tenden Rechtsvorschriften.

(2) 1Soweit die Ämter von Kirchenbeamten und Kir-
chenbeamtinnen einer besonderen Fachrichtung nicht 
in der Anlage aufgeführt sind, ist für die Zuordnung 
zu den Besoldungsgruppen das für die Beamten und 
Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltende 
Recht entsprechend anzuwenden. 2Gleiches gilt für 
das Führen der Amtsbezeichnung. 3Sie erhält den Zu-
satz „im Kirchendienst“ („i. K.“).4 Im Übrigen erfolgt 
die Zuordnung zu den Besoldungsgruppen durch den 
Stellenplan der jeweiligen Dienststelle. 5Jeder Dienst-
posten, der mit einem Kirchenbeamten oder einer Kir-
chenbeamtin besetzt ist oder besetzt werden soll, ist 
nach sachgerechter Bewertung durch den Dienstherrn 
einem der in den Besoldungsordnungen aufgeführten 
Ämter zuzuordnen (Dienstpostenbewertung).
(3) Durch die Bewertung der Dienstposten und die 
Errichtung entsprechender Kirchenbeamtenstellen 
und ihre Verteilung auf die Dienstposten wird ein An-
spruch der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers 
auf Verleihung eines Amtes mit höherem Endgrund-
gehalt nicht begründet.

§ 6 (zu § 20 BVG-EKD) 
Besoldung bei Wegfall von Zulagen und

Verleihung eines anderen Amtes
(1) Übernimmt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im
kirchlichen Interesse einen Auftrag, für den niedrigere
Dienstbezüge vorgesehen sind, als sie im bisherigen
Auftrag zustanden, so kann eine Ausgleichszulage bis
zur Höhe des Unterschiedes zwischen den künftigen
Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die im bishe-
rigen Auftrag zuletzt zustanden, gewährt werden.
(2) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin den bisherigen
Auftrag mindestens sechs Jahre lang innegehabt, so
kann abweichend von Absatz 1 auch eine Ausgleichs-
zulage bis zur Höhe des Unterschiedes zwischen den
künftigen Dienstbezügen und den jeweiligen Dienst-
bezügen, die im bisherigen Auftrag zugestanden hät-
ten, gewährt werden.
(3) Die Ausgleichszulage kann für ruhegehaltfähig
erklärt werden.
(4) Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn der neue Auf-
trag aufgrund eines Disziplinarurteils übertragen wird.

§ 7 (zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD)
Zulagen

(1)  Pröpste und Pröpstinnen und der Direktor bzw. die
Direktorin des Predigerseminars erhalten für die Dau-
er der Wahrnehmung dieser Ämter eine ruhegehaltfä-
hige Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem jeweiligen Grundgehalt (§ 4) und dem je-

weiligen Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe
A 15.
(2) 1Die Stellvertreter und Stellvertreterinnen der
Pröpste und Pröpstinnen erhalten für die Dauer der
Wahrnehmung dieser Ämter bis zur elften Stufe eine
ruhegehaltfähige Zulage in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Grundgehalt gemäß § 4 Nr. 1 und
dem Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe A 14.
2Von der zwölften Stufe an erhalten sie eine ruhege-
haltfähige Zulage in Höhe des hälftigen Unterschieds-
betrages zwischen dem Grundgehalt gemäß § 4 Nr. 2
und dem Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe
A 15.
(3) 1Der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des
Propstes bzw. der Pröpstin der Propstei Braunschweig
und der Domprediger bzw. die Dompredigerin am
Dom St. Blasii zu Braunschweig erhalten für die Dau-
er der Wahrnehmung dieser Ämter bis zur elften Stufe
eine ruhegehaltfähige Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt gemäß
§ 4 Nr. 1 und dem hälftigen Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Grundgehaltssätzen der Besoldungsgrup-
pen A 14 und A 15. 2Von der zwölften Stufe an erhal-
ten sie eine ruhegehaltfähige Zulage in Höhe des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt gemäß
§ 4 Nr. 2 und dem Grundgehalt nach der Besoldungs-
gruppe A 15.
(4) Wird vorübergehend vertretungsweise ein höher-
wertiges Amt übertragen, so besteht ab dem siebten
Monat der ununterbrochenen Wahrnehmung dieser
Tätigkeit Anspruch auf eine nicht ruhegehaltfähige
Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
dem Grundgehalt der eigenen Besoldungsgruppe und
dem Grundgehalt, das bei dauerhafter Wahrnehmung
der vorübergehend übertragenen Tätigkeit zustehen
würde.

§ 8 (zu §§ 24 und 25 BVG-EKD)
Dienstwohnung

(1) Die Dienstwohnung für einen Pfarrer oder eine
Pfarrerin, der oder die im pfarramtlichen Dienst in ei-
ner Kirchengemeinde tätig ist, ist durch die Kirchen-
gemeinde in dem zur Pfarrstelle gehörenden Pfarr-
haus, in einem anderen geeigneten kirchlichen Ge-
bäude oder wenn ein solches nicht vorhanden ist,
durch Anmietung bereitzustellen.
(2) 1Wird einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, dem oder
der eine Stelle mit allgemeinkirchlicher Aufgabe über-
tragen worden ist, eine Dienstwohnung zugewiesen,
so ist diese von der Landeskirche bereitzustellen.
2Wird der Dienst eines Pfarrers oder einer Pfarrerin
nach dem Dienstumfang seiner oder ihrer Stelle für
mehrere Rechtsträger erfüllt, so obliegt die Gestellung
der Dienstwohnung den beteiligten Rechtsträgern an-
teilig. 3Können sich mehrere Rechtsträger über ihren
Anteil nicht einig werden, so entscheidet das Landes-
kirchenamt endgültig.
(3) Für die Festsetzung der Dienstwohnung und jede
Änderung ihres Umfangs und der Größe eines dazu-
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gehörenden Hausgartens ist das Landeskirchenamt zu-
ständig.
(4) Die Überlassung von Teilen der Dienstwohnung
durch den Pfarrer oder die Pfarrerin an Dritte und die
Ausübung eines Gewerbes oder Berufes durch Dritte
innerhalb der Dienstwohnung bedürfen des Einver-
ständnisses des Kirchenvorstandes und der Genehmi-
gung des Landeskirchenamtes.
(5) Der Anrechnungsbetrag (Dienstwohnungsvergü-
tung) wird von den Dienstbezügen einbehalten und
verbleibt bei der Landeskirche.

§ 9 (zu §§ 24 und 25 BVG-EKD)
Dienstwohnung

(1) 1Die Dienstwohnung wird durch das Landeskir-
chenamt zugewiesen. 2Haben beide Ehegatten An-
spruch auf Zuweisung einer Dienstwohnung, so gilt
mit der Zuweisung einer Dienstwohnung an einen der
Ehegatten der Anspruch des anderen als erfüllt.
(2) Pfarrern und Pfarrerinnen, denen eine allgemein-
kirchliche Aufgabe übertragen ist, wird eine Dienst-
wohnung nur zugewiesen, wenn sie verpflichtet sind,
am Dienstsitz zu wohnen und eine Dienstwohnung zu
beziehen.
(3) Hat in den Fällen des Absatzes 2 ein Pfarrer oder
eine Pfarrerin keinen Anspruch auf Zuweisung einer
Dienstwohnung und wird er oder sie nach Räumung
einer Dienstwohnung durch den Mietzins für eine von
ihm oder ihr angemietete Wohnung finanziell erheb-
lich belastet, so wird ihm oder ihr auf Antrag ein Aus-
gleich (Wohnungsausgleichszulage) nach Maßgabe
der Ausführungsverordnung über die Gewährung von
Zulagen gewährt.
(4) 1Bei Pfarrern und Pfarrerinnen, die in einem
Dienstverhältnis mit eingeschränktem Auftrag ver-
wendet werden, sind bei der Bemessung des Anrech-
nungsbetrages (Dienstwohnungsvergütung) die ge-
kürzten Dienstbezüge zugrunde zu legen. 2Dies erfolgt
bei einem verheirateten Pfarrer oder bei einer verhei-
rateten Pfarrerin nur, wenn der Pfarrer oder die Pfar-
rerin nachweist, dass die Einkünfte des Ehegatten eine
in der Ausführungsverordnung nach Absatz 5 festzu-
setzende Grenze nicht überschreiten. 3Wird dieser
Nachweis nicht erbracht, sind bei der Bemessung der
Dienstwohnungsvergütung die ungekürzten Dienstbe-
züge zugrunde zu legen.
(5) 1Das Weitere wird durch die Dienstwohnungsvor-
schriften geregelt, die als Ausführungsverordnung er-
lassen werden. 2Darin kann auch bestimmt werden,
dass für die Ausführung der Schönheitsreparaturen
neben der Dienstwohnungsvergütung ein Zuschlag
(Schönheitsreparaturpauschale) erhoben wird.

§ 10
Aufbringung der Besoldung und Versorgung

(1) Die Mittel für die Besoldung und Versorgung für
die Pfarrer und Pfarrerinnen werden aus den Erträgen
der Pfarren (Pfarrpfründen) und Pfarrwitwentümer so-

wie aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Landeskir-
che aufgebracht.
(2) 1Die Pfarren und Pfarrwitwentümer sind selbst-
ständige Rechtsträger; ihre Vermögen sind in ihrem
Bestand zu erhalten. 2Das Landeskirchenamt verwal-
tet die Vermögen und vertritt die Pfarren und Pfarr-
witwentümer im Rechtsverkehr. 3Zur Veräußerung
und zur dinglichen Belastung von Grundstücken und
Berechtigungen der Pfarren und Pfarrwitwentümer ist
die Genehmigung der Kirchenregierung erforderlich,
wenn der Wert 200.000,00 € übersteigt.
(3) 1Die Erträge der Pfarren und Pfarrwitwentümer
fließen in die Landeskirchenkasse. 2Von den Erträgen
sind die Kosten der Verwaltung, Erhaltung und Ver-
besserung der Vermögen sowie die Abgaben und Las-
ten zu bestreiten, soweit sie nicht Dritten obliegen. 3Im
Übrigen dienen die Erträge ausschließlich der Besol-
dung und Versorgung.
(4) Die auf besonderen Rechtstiteln des privaten oder
öffentlichen Rechts beruhenden Verpflichtungen Drit-
ter gegenüber der Landeskirche, den Pfarren, den
Pfarrwitwentümern oder den Kirchengemeinden blei-
ben unberührt.
(5) Die Zahlung von Versorgungsbezügen durch eine
Versorgungskasse richtet sich nach dem Recht der
Landeskirche.

§ 11 (zu § 26 BVG-EKD)
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

(1) Der Faktor aus § 5 Absatz 1 Satz 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes (Bund) findet keine Anwendung.
(2) Hat ein Pfarrer oder eine Pfarrerin früher ein mit
höheren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet
und diese Bezüge mindestens zehn Jahre lang erhalten,
so sind bei der Berechnung des Ruhegehaltes die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge zugrunde zu legen, die
bei Verbleiben in dem früheren Amt zugrunde zu le-
gen gewesen wären.
(3) Der Absatz 2 gilt nicht, wenn der Pfarrer oder die
Pfarrerin das mit höheren Dienstbezügen verbundene
Amt aufgrund eines Disziplinarurteils verloren hat.

§ 12 (zu § 29 BVG-EKD)
Höhe des Ruhegehaltes in besonderen Fällen

(1) 1Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent
für jedes Jahr, um das Versorgungsberechtigte
1. mit Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Absatz 2

des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs
(SGB IX) vor Ablauf des Monats, in dem sie das
65. Lebensjahr vollenden, nach § 27 PfDGErgG
oder § 15a KBGErgG in den Ruhestand versetzt
werden,

2. ohne Schwerbehinderung im Sinne des
§ 2 Absatz 2 (SGB IX) vor Ablauf des Monats, in
dem sie die jeweils geltende gesetzliche Alters-
grenze erreichen, nach § 27 PfDGErgG oder § 15a
KBGErgG in den Ruhestand versetzt werden,
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3. vor Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebens-
jahr vollenden, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht
auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand
versetzt werden.2 In diesem Fall darf die Minde-
rung des Ruhegehalts 10,8 Prozent nicht überstei-
gen.

(2) Für Versorgungsberechtigte gelten bei Festset-
zung des Versorgungsabschlages die Übergangsrege-
lungen des § 90 Niedersächsischen Beamtenversor-
gungsgesetzes (NBeamtVG) fort.

§ 13 (zu § 32 BVG-EKD)
Kindererziehungszuschlag in besonderen Fällen

Der Kindererziehungszuschlag wird in entsprechen-
der Anwendung der für die Beamten und Beamtinnen
des Landes Niedersachsen geltenden Rechtsvorschrif-
ten gewährt.

§ 14 (zu § 41 BVG-EKD)
Sockelbetrag für Versicherte der

Rentenversicherung der DDR
1§ 41 BVG-EKD findet keine Anwendung. 2Für die
Personengruppe des § 41 Absatz 1 BVG-EKD gilt
hinsichtlich der Ausbildungszeiten im Sinne des § 12b
des Beamtenversorgungsgesetzes (Bund) die Rege-
lung des § 12 Beamtenversorgungsgesetzes (Bund).
3Im Übrigen gilt für sie § 28 BVG-EKD.

§ 15
Zuständigkeitsregelung

1Für die nach diesem Kirchengesetz erforderlichen
Maßnahmen sowie für die Entgegennahme von Erklä-
rungen ist das Landeskirchenamt zuständig, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist. 2Oberste Dienstbe-
hörde im Sinne der entsprechend anzuwendenden
Rechtsvorschriften für die Beamten und Beamtinnen
des Landes Niedersachsen ist die Kirchenregierung.

§ 16 (zu § 56 Absatz 3, Absatz 4a und Absatz 6
BVG-EKD)

Fortgeltung vorhandenen Rechts
(1) Die Anerkennung von Ausbildungszeiten als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit richtet sich nach den für die
Beamten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen
geltenden Rechtsvorschriften.
(2) Wird für eine Waise nach beamtenrechtlichen
Vorschriften von anderer Seite ein niedrigeres Wai-
sengeld gezahlt, weil der Dienstherr eine beamten-
rechtliche Regelung über das Zusammentreffen meh-
rerer Ansprüche für diesen Fall nicht anwendet, so
wird das Waisengeld nach diesem Kirchengesetz unter
Abzug der von anderer Seite gewährten Leistungen
gezahlt.
(3) 1Für die Gewährung von Altersgeld sind die für die
Beamten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen
geltenden Bestimmungen anzuwenden. 2Die Bestim-
mungen des BVG-EKD über das Erlöschen des An-
spruchs auf Altersgeld und über die Aberkennung des
Altersgelds finden ergänzend Anwendung.

(4) Vom 1. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2016
erhöht oder vermindert sich der Kürzungsbetrag ge-
mäß § 69 Absatz 2 Sätze 2 und 3 NBeamtVG in der
bis zum 31. Dezember 2016 jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 17 (zu § 56a BVG-EKD)
Zusage der Unfallfürsorge

1Unfallfürsorge in entsprechender Anwendung der all-
gemeinen Vorschriften kann für Unfälle zugesagt wer-
den, die in Ausübung oder in Folge außerdienstlicher,
im kirchlichen Interesse liegender Tätigkeiten, auch
im Falle einer Beurlaubung erlitten wurden. 2Neben
Leistungen, die Betroffene oder ihre Hinterbliebenen
aufgrund des Unfalls von anderer Seite erhalten, wird
Unfallfürsorge nur bis zur Höhe der gesetzlichen Un-
fallfürsorge gewährt. 3Leistungen einer Versicherung
sind insoweit nicht zu berücksichtigen, als sie auf ei-
gene Beiträge zurückgehen.

Anlage
(zu § 5)

1Vorbemerkung: Die Amtsbezeichnungen sind in den
Besoldungsgruppen nach der Buchstabenfolge geord-
net.

2Zuordnung der kirchlichen Ämter zur Besoldungs-
gruppe A:

A 5 (Landes-)Kirchenassistent/in
A 6 (Landes-)Kirchensekretär/in
A 7 (Landes-)Kirchenobersekretär/in
A 8 (Landes-)Kirchenhauptsekretär/in
A 9 (Landes-)Kirchenamtsinspektor/in
A 10 (Landes-)Kirchenoberinspektor/in

Pfarrverwalter/in (soweit nicht in A 11 bis 13)
A 11 (Landes-)Kirchenamtmann/frau

Pfarrverwalter/in (soweit nicht in A 10, 12
oder 13)

A 12 (Landes-)Kirchenamtsrat/rätin
Lehrer/in im Kirchendienst (soweit nicht in
A 13 oder 14)
Pfarrverwalter/in (soweit nicht in A 10, 11
oder 13)

A 13 (Landes-)Kirchenarchivrat/rätin (soweit
nicht in A 14 oder 15)
(Landes-)Kirchenbaurat/rätin (soweit nicht in
A 14)
(Landes-)Kirchenoberamtsrat/rätin (soweit
nicht in A 14)
(Landes-)Kirchenrat/rätin (soweit nicht in
A 14 oder 15)
Lehrer/in im Kirchendienst (soweit nicht in
A 12 oder 14)
Pfarrverwalter/in (soweit nicht in A 10 bis 12)
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A 14 (Landes-)Kirchenarchivrat/rätin (soweit
nicht in A 13 oder 15)
(Landes-)Kirchenbaurat/rätin (soweit nicht in
A 13)
(Landes-)Kirchenoberamtsrat/rätin (soweit
nicht in A 13)

(Landes-)Kirchenrat/rätin (soweit nicht
in A 13 oder 15)
Lehrer/in im Kirchendienst (soweit nicht in A
12 oder 13)

A 15 (Landes-)Kirchenarchivrat/rätin (soweit
nicht in A 13 oder 14)
(Landes-)Kirchenrat/rätin (soweit nicht in
A 13 oder 14)
Leitende/r Landeskirchenbaurat/rätin.

3Die Klammerzusätze bei den Dienstbezeichnungen
gelten für Beamte im unmittelbaren Dienst der Lan-
deskirche bei einer Verwendung im Landeskirchen-
amt.

Artikel 3
Kirchengesetz zur Änderung des

Kirchengesetzes zur Ergänzung des
Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen

Kirche in Deutschland
Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Pfarrdienstge-
setzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
(PfDGErgG) vom 17. November 2012 (ABl. 2013
S. 6), zuletzt geändert am 27. September 2013
(ABl. 2013 S. 78), wird wie folgt geändert:
1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3
eingefügt:
„(3) Beihilfen sowie Unterstützungen werden in
entsprechender Anwendung der für die Beamtin-
nen und Beamten des Landes Niedersachsen gel-
tenden Rechtsvorschriften von der Landeskirche
gewährt.“
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
c) Dem neuen Absatz 4 wird folgender Satz an-
gefügt:
„Diese Stelle handelt in allen Verfahrensschritten
im Namen und im Auftrag der Landeskirche.“
d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Für Pfarrerinnen und Pfarrer, deren Beihil-
feansprüche sich am 1. Januar 2017 nach § 22 des
Kirchengesetzes über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbesol-
dungs- und –versorgungsgesetzes – PfBVG) in
der Fassung vom 29. August 2001 (ABl. 2001
S. 144), zuletzt geändert am 3. Juni 2016
(ABl. 2016 S. 52), bemessen haben, besteht die-
ser Anspruch fort, solange die Voraussetzungen
dafür vorliegen.“

2. § 31 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Vermögensrechtliche Ansprüche aus dem
Pfarrdienstverhältnis können gegenüber einer
Pfarrerin oder einem Pfarrer durch Leistungsbe-
scheid geltend gemacht werden. Die Möglich-
keit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage
zu verfolgen bleibt unberührt.“
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Der Leistungsbescheid wird vom Landes-
kirchenamt auf Antrag der forderungsberechtig-
ten Körperschaft oder von Amts wegen erlassen.
Er soll nur erlassen werden, wenn eine Pfarrerin
oder ein Pfarrer nicht zur Zahlung bereit oder
nicht mit der Einbehaltung von den Dienst- oder
Versorgungsbezügen einverstanden ist.“
c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Der Leistungsbescheid wird mit der Zustel-
lung an die Pfarrerin oder den Pfarrer sofort voll-
ziehbar. Er wird durch Einbehaltung des festge-
setzten Betrages von den Dienst- oder Versor-
gungsbezügen vollzogen.“
d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Für die Vollziehung des Leistungsbeschei-
des gelten die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über die Unpfändbarkeit von Forderungen
entsprechend.“
e) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Für die Geltendmachung von vermögens-
rechtlichen Ansprüchen gegenüber versorgungs-
berechtigten Angehörigen der Pfarrerin oder des
Pfarrers gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis
4 entsprechend.“

Artikel 4
Kirchengesetz zur Änderung des

Ergänzungsgesetzes zum
Kirchenbeamtengesetz der EKD

Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Kirchenbeam-
tengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
vom 17. November 2006 (ABl. 2007 S. 3), zuletzt ge-
ändert am 6. März 2010 (ABl. 2010 S. 105), wird wie
folgt geändert:
1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in Krank-
heits- und Pflegefällen“ gestrichen.
b) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Diese Stelle handelt in allen Verfahrens-
schritten im Namen und im Auftrag der Lan-
deskirche.

2. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt:
„12a Sabbatzeit
(zu § 51 KBG.EKD)
(1)1Der Dienst von Kirchenbeamten und Kirchen-
beamtinnen kann auch in der Weise eingeschränkt
werden, dass sie für einen bestimmten Zeitraum
ihren Dienst bei eingeschränkten Bezügen in vol-
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lem Umfang versehen (Ansparphase) und hierfür
im Anschluss eine Freistellung unter Fortzahlung
der eingeschränkten Bezüge (Sabbatzeit) erhalten.
2Ansparphase und Sabbatzeit ergeben zusammen
den Bewilligungszeitraum. 3Die Sabbatzeitrege-
lung gilt auch für Kirchenbeamte und Kirchen-
beamtinnen, die sich bereits in einem einge-
schränkten Dienstverhältnis befinden.
(2)1Während der ersten drei Viertel des Bewilli-
gungszeitraums ist der Dienst in vollem Umfang
zu versehen und während des letzten Viertels ist
der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin von
der Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt.
2Während des gesamten Bewilligungszeitraums
verringern sich die Bezüge um ein Viertel der je-
weils zuletzt zustehenden Besoldung.
(3)1Eine Sabbatzeit muss mindestens drei Monate
und kann längstens zwölf Monate betragen. 2Die
Sabbatzeit während der gesamten Dienstzeit ist auf
insgesamt zwölf Monate begrenzt.
(4) Eine Sabbatzeit kann frühestens zehn Jahre
nach der erstmaligen Übertragung einer Stelle an-
getreten werden.
(5)1Die Gewährung einer Sabbatzeit bedarf der
vorherigen Zustimmung des Dienstvorgesetzten
oder der Dienstvorgesetzten. 2Dem schriftlichen
Antrag kann nur stattgegeben werden, soweit der
Sabbatzeit dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen.
(6)1Der Bewilligungszeitraum ist im Umfang des
wahrgenommenen eingeschränkten Dienstes ruhe-
gehaltfähig. 2Ein bestehender Anspruch auf eine
Dienstwohnung bleibt von der Sabbatzeitregelung
unberührt. 3Der Anspruch auf Erholungsurlaub,
der dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin
für das Urlaubsjahr zusteht, wird während der Frei-
stellungsphase für jeden vollen Kalendermonat um
ein Zwölftel gekürzt.
(7)1Der eingeschränkte Dienst nach dieser Sabbat-
zeitregelung kann bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes auf Antrag des Kirchenbeamten oder der
Kirchenbeamtin abgebrochen werden. 2Im Falle
eines Abbruchs während der Ansparphase oder
Sabbatzeit wird eine entsprechende einmalige
Ausgleichszahlung geleistet.
(8) Eine Erkrankung des Kirchenbeamten oder der
Kirchenbeamtin hat keinen Einfluss auf den Ab-
lauf der Ansparphase oder die Sabbatzeit.“

3. In § 13 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Für die damit verbundenen besoldungs- und ver-
sorgungsrechtlichen Rechtsfolgen gelten die Be-
stimmungen des Besoldungs- und Versorgungsge-
setzes der EKD sowie die dazu ergangenen ergän-
zenden Regelungen.“

4. In § 15a wird folgender Satz 2 angefügt:
„Abweichend von § 67 KBG.EKD können Kir-
chenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf ihren An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
das 60. Lebensjahr vollendet haben.“

5. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:
„§ 16a Leistungsbescheid
(zu § 88 KBG.EKD)
(1)1Vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Kir-
chenbeamtenverhältnis können gegenüber einer
Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten
durch Leistungsbescheid geltend gemacht werden.
2Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung
einer Klage zu verfolgen bleibt unberührt.
(2)1Der Leistungsbescheid wird vom Dienstherrn
auf Antrag der forderungsberechtigten Körper-
schaft oder von Amts wegen erlassen. 2Er soll nur
erlassen werden, wenn eine Kirchenbeamtin oder
ein Kirchenbeamter nicht zur Zahlung bereit oder
nicht mit der Einbehaltung von den Dienst- oder
Versorgungsbezügen einverstanden ist.
(3)1Der Leistungsbescheid wird mit der Zustellung
an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten
sofort vollziehbar. 2Er wird durch Einbehaltung
des festgesetzten Betrages von den Dienst- oder
Versorgungsbezügen vollzogen.
(4) Für die Vollziehung des Leistungsbescheides
gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung
über die Unpfändbarkeit von Forderungen entspre-
chend.
(5) Für die Geltendmachung von vermögensrecht-
lichen Ansprüchen gegenüber versorgungsberech-
tigten Angehörigen des Kirchenbeamten oder der
Kirchenbeamtin gelten die Vorschriften der Ab-
sätze 1 bis 4 entsprechend.“

Artikel 5
Kirchengesetz über den Dienst des

Pfarrverwalters (Pfarrverwaltergesetz)
Das Pfarrverwaltergesetz in der Fassung vom
2. Mai 1986 (ABl. 1986 S. 150), zuletzt geändert am
18. Mai 2001 (ABl. 2001 S. 101) wird wie folgt ge-
ändert:
§ 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Pfarrverwalter erhalten Bezüge nach Maßgabe
der für die öffentlich-rechtlich Bediensteten der Lan-
deskirche geltenden Bestimmungen.“

Artikel 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom
1. Juli 2017 in Kraft.2 Artikel 2 § 1 Absatz 2 dieses
Kirchengesetzes tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017
in Kraft.
(2) Am 1. Juli 2017 treten außer Kraft:
1. Das Kirchengesetz über die Besoldung und Ver-

sorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbe-
soldungs- und –versorgungsgesetz – PfBVG) in
der Fassung vom 29. August 2001 (ABl. 2001
S. 144), zuletzt geändert am 3. Juni 2016
(ABl. 2016 S. 52).
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2. Das Kirchengesetz über die Besoldung und Ver-
sorgung der Kirchenbeamten und ihrer Hinterblie-
benen (Kirchenbeamten-Besoldungsgesetz) in der
bereinigten Neufassung vom 3. Dezember 1988
(ABl. 1988 S. 59), zuletzt geändert am
6. März 2010 (ABl. 2010 S. 57).

3. Das Kirchengesetz der Konföderation über die Be-
züge der Vikare und Vikarinnen vom 23. Novem-
ber 1995 (ABl. 1996 S. 50), zuletzt geändert am
12. März 2011 (ABl. 2011 S. 69).

Goslar, den 5. Mai 2017
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Kirchenregierung
Dr. Meyns

Landesbischof

Kirchenverordnungen

Kirchenverordnung
zur Änderung der Kirchenverordnung
über die Bestimmung fester Amtssitze

der Pröpste (RS 133)
Vom 26. April 2017

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Kirchengesetzes zur
Schaffung fester Amtssitze der Pröpste im Bereich der
Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche vom 7. April 1959 (ABl. 1959 S. 20) wird
verordnet:

§ 1
Die Kirchenverordnung über die Bestimmung fester
Amtssitze der Pröpste in der Neufassung vom
20. September 1991 (ABl. 1992 S. 95), zuletzt geän-
dert am 10. Juni 2015 (ABl. 2015 S. 81) wird wie folgt
geändert:
1. § 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung:

„1. 1in der Propstei Gandersheim-Seesen die
Pfarrstelle des 1. Bezirks (Nord) der Stiftskir-
chengemeinde Bad Gandersheim.
2Entsprechend der Übergangsregelungen in
§ 3 Absatz 3 des Kirchengesetzes über die
Zusammenlegung der Evangelisch-lutheri-
schen Propstei Bad Gandersheim mit der
Evangelisch-lutherischen Propstei Seesen
vom 24. November 2016 (ABl. 2017 S. 4)
bleiben die amtierende Pröpstin und der am-
tierende Propst an ihren bisherigen Amtssit-
zen im Amt. 3In der ehemaligen Propstei See-
sen ist dies die Pfarrstelle des Bezirkes Ost der
Kirchengemeinde St. Vitus“;

2. § 1 Ziffer 9 wird aufgehoben.

3. § 1 Ziffer 12 erhält folgende Fassung:
„12. in der Propstei Wolfenbüttel eine Pfarr-
stelle im Umfang von 50% in der Kirchenge-
meinde St. Marien und St. Trinitatis in Wol-
fenbüttel;“

§ 2
Diese Kirchenverordnung tritt mit Verkündung in
Kraft.
Wolfenbüttel, 26. April 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden St. Lambertus

Groß Flöthe in Flöthe und Klein Flöthe
in Flöthe zur Evangelisch-lutherischen

Kirchengemeinde Flöthe in der
Propstei Salzgitter-Bad

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Lambertus Groß Flöthe in Flöthe und die Evange-
lisch-lutherische Kirchengemeinde Klein Flöthe in
Flöthe in der Propstei Salzgitter-Bad werden zu einer
Kirchengemeinde mit dem Namen „Evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde Flöthe“ zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Lambertus
Groß Flöthe in Flöthe führt den Namen
„St. Lambertus“, die Kirche im Bereich der ehemali-
gen Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Klein Flöthe in Flöthe den Namen „St. Katharina“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Flöthe umfasst künftig das Gebiet der bisherigen
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
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St. Lambertus Groß Flöthe in Flöthe und Klein Flöthe
in Flöthe.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der künftigen Kir-
chengemeinde Flöthe.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Flöthe ist Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde St. Lambertus Groß Flöthe
in Flöthe und der Evangelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Klein Flöthe in Flöthe. 3Das Vermögen der
beiden bisherigen Rechtsträger geht auf die künftige
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Flöthe
über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der künftigen Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Flöthe.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Flöthe finden Nachwahlen nur statt, wenn die
Gesamtzahl der nichtordinierten Mitglieder nicht
mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Flöthe eine oder einen
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung.
2Zu dieser Wahlversammlung lädt der Propst ein. 3Die
Wahl leitet das älteste anwesende Mitglied des Kir-
chenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Destedt in

Cremlingen, Abbenrode in
Cremlingen, und Hemkenrode in

Cremligen zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde am
Elm/Cremlingen in der Propstei

Königslutter
Vom 16. März 2017

Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Destedt in Cremlingen, Abbenrode in Cremlingen,
und Hemkenrode in Cremlingen in der Propstei
Königslutter werden zu einer „Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde am Elm/Cremlingen“ zusam-
mengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Destedt in Crem-
lingen führt den Namen „Epiphaniaskirche“, die Kir-
che in der ehemaligen Kirchengemeinde Abbenrode
in Cremlingen den Namen „Peter-Paul-Kirche“ und
die Kirche der ehemaligen Kirchengemeinde und
Hemkenrode in Cremlingen trägt keinen Namen
(Dorfkirche Hemkenrode).

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
am Elm/Cremlingen umfasst das Gebiet der bisheri-
gen Kirchengemeinden Destedt in Cremlingen,
Abbenrode in Cremlingen und Hemkenrode in Crem-
lingen.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde am Elm/Cremlingen.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
am Elm/Cremlingen ist Rechtsnachfolgerin der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinden Destedt in
Cremlingen, Abbenrode in Cremlingen und Hemken-
rode in Cremligen. 2Das Vermögen der bisherigen
Rechtsträger geht auf die Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde am Elm/Cremlingen über.
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§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am
Elm/Cremlingen.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde am Elm/Cremlingen finden Nachwahlen nur
statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten Mit-
glieder nicht mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde am Elm/Cremlingen
eine oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen
Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlversammlung lädt die
Pröpstin ein. 3Die Wahl leitet das älteste anwesende
Mitglied des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden St. Stephanus in

Schöppenstedt, St. Marien in
Schöppenstedt und Sambleben in
Schöppenstedt zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde

Dreieinigkeit zu Schöppenstedt in der
Propstei Schöppenstedt

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-

schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. Stephanus in Schöppenstedt, St. Marien in Schöp-
penstedt und Sambleben in Schöppenstedt in der
Propstei Schöppenstedt werden zur „Evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde Dreieinigkeit zu Schöp-
penstedt“ zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Stephanus in
Schöppenstedt führt den Namen „St. Stephanus“, die
Kirche in der ehemaligen Kirchengemeinde
St. Marien in Schöppenstedt den Namen „St. Marien“
und die Kirche der ehemaligen Kirchengemeinde
Sambleben in Schöppenstedt den Namen „Kirche
Sambleben“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Dreieinigkeit zu Schöppenstedt umfasst das Gebiet
der bisherigen Kirchengemeinden St. Stephanus in
Schöppenstedt, St. Marien in Schöppenstedt und
Sambleben in Schöppenstedt.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Kirchenge-
meinde Dreieinigkeit zu Schöppenstedt.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Dreieinigkeit zu Schöppenstedt ist Rechtsnachfolge-
rin der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. 2Stephanus in Schöppenstedt, St. 3Marien in Schöp-
penstedt und Sambleben in Schöppenstedt. 4Das Ver-
mögen der bisherigen Rechtsträger geht auf die Evan-
gelisch-lutherische Kirchengemeinde Dreieinigkeit
zu Schöppenstedt über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Dreieinigkeit zu Schöppenstedt.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Dreieinigkeit zu Schöppenstedt finden Nach-
wahlen nur statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordi-
nierten Mitglieder nicht mehr sechs erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Dreieinigkeit zu
Schöppenstedt eine oder einen Vorsitzenden und de-
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ren oder dessen Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlver-
sammlung lädt die Pröpstin ein. 3Die Wahl leitet das
älteste anwesende Mitglied des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Schladen, Beuchte
in Schladen und Wehre in Schladen zur

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Schladen in der

Propstei Schöppenstedt
Vom 16. März 2017

Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Schladen, Beuchte in Schladen und Wehre in Schladen
in der Propstei Schöppenstedt werden zu einer „Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schladen“ zu-
sammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Schladen führt
den Namen „Evangelische Kirche Schladen“, die Kir-
che in der ehemaligen Kirchengemeinde Beuchte in
Schladen den Namen „Kirche Beuchte“ in Schladen
und die Kirche im Bereich der ehemaligen Kirchen-
gemeinde Wehre in Schladen den Namen „Kirche
Wehre“ in Schladen.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Schladen umfasst das Gebiet der bisherigen Kirchen-
gemeinden Schladen, Beuchte in Schladen und Wehre
in Schladen.

(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde Schladen.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Schladen ist Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinden Schladen, Beuchte in
Schladen und Wehre in Schladen. 2Das Vermögen der
bisherigen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde Schladen über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Schladen.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Schladen finden Nachwahlen nur statt, wenn
die Gesamtzahl der nichtordinierten Mitglieder nicht
mehr sechs erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Schladen eine oder ei-
nen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertre-
tung. 2Zu dieser Wahlversammlung lädt die Pröpstin
ein. 3Die Wahl leitet das älteste anwesende Mitglied
des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof
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Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden St. Johannes
Baptista in Evessen, Ampleben in
Kneitlingen, Eilum in Kneitlingen,
St. Georg Gilzum in Evessen und

St. Nicolai in Kneitlingen zur
Evangelisch-lutherischen

Markus-Gemeinde am Elm in der
Propstei Schöppenstedt

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. Johannes Baptista in Evessen, Ampleben in Kneit-
lingen, Eilum in Kneitlingen, St. Georg Gilzum in Ev-
essen und St. Nicolai in Kneitlingen in der Propstei
Schöppenstedt werden zur „Evangelisch-lutherischen
Markus-Gemeinde am Elm“ zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Johannes
Baptista in Evessen führt den Namen „St. Johannes
Baptista“, die Kirche in der ehemaligen Kirchenge-
meinde Ampleben in Kneitlingen den Namen „Kirche
Ampleben“, die Kirche im Bereich der ehemaligen
Kirchengemeinde Eilum in Kneitlingen den Namen
„Kirche Eilum“, die Kirche im Bereich der ehemali-
gen Kirchengemeinde St. Georg Gilzum in Evessen
den Namen „St. Georg“ und die Kirche im Bereich der
ehemaligen Kirchengemeinde St. Nicolai in Kneitlin-
gen den Namen „St. Nicolai“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Markus-Gemeinde
am Elm umfasst das Gebiet der bisherigen Kirchen-
gemeinden des Pfarrverbandes Evessen mit Ample-
ben, Eilum, Evessen, Gilzum und Kneitlingen.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Markus-Gemeinde am Elm.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Markus-Gemeinde
am Elm ist Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinden St. Johannes Baptista in
Evessen, Ampleben in Kneitlingen, Eilum in Kneit-
lingen, St. Georg Gilzum in Evessen und St. Nicolai
in Kneitlingen. 2Das Vermögen der bisherigen Rechts-

träger geht auf die Evangelisch-lutherische Markus-
Gemeinde am Elm über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Markus-Gemeinde am
Elm.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Markus-Ge-
meinde am Elm finden Nachwahlen nur statt, wenn die
Gesamtzahl der nichtordinierten Mitglieder nicht
mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Markus-Gemeinde am Elm eine oder ei-
nen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertre-
tung. 2Zu dieser Wahlversammlung lädt die Pröpstin
ein. 3Die Wahl leitet das älteste anwesende Mitglied
des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Kalme in Achim,

Semmenstedt und Timmern in
Semmenstedt zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde

Semmenstedt-Timmern-Kalme in
Semmenstedt in der

Propstei Schöppenstedt
Vom 16. März 2017

Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
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S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Kalme in Achim, Semmenstedt und Timmern in Sem-
menstedt in der Propstei Schöppenstedt werden zu ei-
ner „Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Semmenstedt-Timmern-Kalme in Semmenstedt“ zu-
sammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Kalme führt den
Namen „St. Stephanus“, die Kirche im Bereich der
ehemaligen Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Semmenstedt den Namen „St. Johannes Bap-
tista“ und die Kirche im Bereich der ehemaligen Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Timmern in
Semmenstedt den Namen „St. Marien Kirche“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Semmenstedt-Timmern-Kalme in Semmenstedt um-
fasst das Gebiet der bisherigen Kirchengemeinden
Kalme in Achim, Semmenstedt und Timmern in Sem-
menstedt.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Kirchenge-
meinde Semmenstedt-Timmern-Kalme in Semmen-
stedt.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Semmenstedt-Timmern-Kalme in Semmenstedt ist
Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinden Kalme in Achim, Semmenstedt und
Timmern in Semmenstedt. 2Das Vermögen der drei
bisherigen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde Semmenstedt-Timmern-
Kalme in Semmenstedt über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sem-
menstedt-Timmern-Kalme in Semmenstedt.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Kirchengemeinde Semmenstedt-Tim-
mern-Kalme in Semmenstedt finden Nachwahlen nur
statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten Mit-
glieder nicht mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Kirchenge-
meinde Semmenstedt-Timmern-Kalme in Semmen-
stedt eine oder einen Vorsitzenden und deren oder
dessen Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlversammlung
lädt die Pröpstin ein. 3Die Wahl leitet das älteste an-
wesende Mitglied des Kirchenvorstandes.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Erkerode und

Lucklum in Erkerode zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde St. Petri

Erkerode-Lucklum in der Propstei
Königslutter

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Erkerode und Lucklum in Erkerode in der Propstei
Königslutter werden zu einer „Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde St. Petri Erkerode-Lucklum“
zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Erkerode führt
den Namen „St. Petri“ und die Kirche im Bereich der
ehemaligen Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Lucklum in Erkerode den Namen „Kirche
Lucklum“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Petri Erkerode-Lucklum umfasst das Gebiet der
bisherigen Kirchengemeinden Erkerode und Lucklum
in Erkerode.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
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lutherischen Kirchengemeinde St. Petri Erkerode-
Lucklum.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Petri Erkerode-Lucklum ist Rechtsnachfolgerin der
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Erkero-
de und Lucklum in Erkerode. 2Das Vermögen der bei-
den bisherigen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde St. Petri Erkerode-
Lucklum über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Petri Erkerode-Lucklum.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde St. Petri Erkerode-Lucklum finden Nachwah-
len nur statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten
Mitglieder nicht mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde St. Petri Erkerode-
Lucklum eine oder einen Vorsitzenden und deren oder
dessen Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlversammlung
lädt die Pröpstin ein. 3Die Wahl leitet das älteste an-
wesende Mitglied des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Hordorf in

Cremlingen und Wendhausen in Lehre
zur Evangelisch-lutherischen

Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-
Wendhausen in Cremlingen in der

Propstei Königslutter
Vom 16. März 2017

Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1) Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Hordorf in Cremlingen und Wendhausen in Lehre in
der Propstei Königslutter werden zu einer „Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Hordorf-Esse-
hof-Wendhausen in Cremlingen“ zusammengelegt.
(2) Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Hordorf in
Cremlingen führt den Namen „St. Maria“ und die Kir-
che im Bereich der ehemaligen Evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde Wendhausen in Lehre den
Namen „St. Dionysius-Ariopagita“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Hordorf-Essehof-Wendhausen in Cremlingen umfasst
das Gebiet der bisherigen Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Hordorf in Cremlingen und Wend-
hausen in Lehre.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-
Wendhausen in Cremlingen.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Hordorf-Essehof-Wendhausen in Cremlingen ist
Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinden Hordorf in Cremlingen und Wend-
hausen in Lehre. 2Das Vermögen der beiden bisheri-
gen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-Wendhausen in
Cremlingen über.
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§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Hordorf-Essehof-Wendhausen in Cremlingen.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-
Wendhausen in Cremlingen finden Nachwahlen nur
statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten Mit-
glieder nicht mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-
Wendhausen in Cremlingen eine oder einen Vorsit-
zenden und deren oder dessen Stellvertretung. 2Zu
dieser Wahlversammlung lädt die Pröpstin ein. 3Die
Wahl leitet das älteste anwesende Mitglied des Kir-
chenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden St. Nicolai

Hoiersdorf in Schöningen,
St. Mauritius Twieflingen und St.
Georg Wobeck in Twieflingen zur

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde St. Angelus am Elm

in der Propstei Helmstedt
Vom 16. März 2017

Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der

Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. Nicolai Hoiersdorf in Schöningen, St. Mauritius
Twieflingen und St. Georg Wobeck in Twieflingen in
der Propstei Helmstedt werden zu einer „Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde St. Angelus am Elm“
zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nicolai
Hoiersdorf in Schöningen führt den Namen
„St. Nicolai“, die Kirche in der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Mauritius
Twieflingen den Namen „St. Mauritius“ und die Kir-
che der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Georg Wobeck in Twieflingen den Namen
„St. Georg“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Angelus am Elm umfasst das Gebiet der bisherigen
Kirchengemeinden St. Nicolai Hoiersdorf in Schön-
ingen, St. Mauritius Twieflingen und St. Georg Wo-
beck in Twieflingen.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde St. Angelus am Elm.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Angelus am Elm ist Rechtsnachfolgerin der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinden St. Nicolai
Hoiersdorf in Schöningen, St. Mauritius Twieflingen
und St. Georg Wobeck in Twieflingen. 2Das Vermö-
gen der bisherigen Rechtsträger geht auf die Evange-
lisch-lutherische Kirchengemeinde St. Angelus am
Elm über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Angelus am Elm.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde St. Angelus am Elm finden Nachwahlen nur
statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten Mit-
glieder nicht mehr vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.
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§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde St. Angelus am Elm
eine oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen
Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlversammlung lädt der
Propst ein. 3Die Wahl leitet das älteste anwesende
Mitglied des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden St. Stephan

Watenstedt in Gevensleben,
Gevensleben, Ingeleben und Barnstorf

in Uehrde zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde

St. Stephan am Großen Bruch in der
Propstei Helmstedt

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1) Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. Stephan Watenstedt in Gevensleben, Gevensleben,
Ingeleben und Barnstorf in Uehrde in der Propstei
Helmstedt werden zu einer „Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde St. Stephan am Großen Bruch“ zu-
sammengelegt.
(2) Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Stephan Wa-
tenstedt in Gevensleben führt den Namen
„St. Stephan“, die Kirche in der ehemaligen Kirchen-
gemeinde Gevensleben den Namen „St. Johannis“, die
Kirche in der ehemaligen Kirchengemeinde Ingeleben
den Namen „St. Nicolai“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Stephan am Großen Bruch umfasst das Gebiet der
bisherigen Kirchengemeinden St. Stephan Watenstedt
in Gevensleben, Gevensleben, Ingeleben und Barns-
torf in Uehrde.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Kirchenge-
meinde St. Stephan am Großen Bruch.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Stephan am Großen Bruch ist Rechtsnachfolgerin
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
St. Stephan Watenstedt in Gevensleben, Gevensleben,
Ingeleben und Barnstorf in Uehrde. 2Das Vermögen
der bisherigen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde St. Stephan am Großen
Bruch über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Stephan am Großen Bruch.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Kirchengemeinde St. Stephan am Gro-
ßen Bruch finden Nachwahlen nur statt, wenn die Ge-
samtzahl der nichtordinierten Mitglieder nicht mehr
vier erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Kirchenge-
meinde St. Stephan am Großen Bruch eine oder einen
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung.
2Zu dieser Wahlversammlung lädt der Propst ein. 3Die
Wahl leitet das älteste anwesende Mitglied des Kir-
chenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof
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Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Rühen und

Brechtorf-Eischott zur Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Rühen-

Brechtorf-Eischott in der Propstei
Vorsfelde

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Rühen und Brechtorf-Eischott in der Propstei Vorsfel-
de werden zu einer „Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Rühen-Brechtorf-Eischott“ zusam-
mengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Rühen führt den
Namen „St. Paulus“ und die Kirche in der ehemaligen
Kirchengemeinde Brechtorf-Eischott führt den Na-
men „St. Markus“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Rühen-Brechtorf-Eischott umfasst das Gebiet der bis-
herigen Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Rühen und Brechtorf-Eischott.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Rühen-Brechtorf-Eis-
chott.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Rühen-Brechtorf-Eischott ist Rechtsnachfolgerin der
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Rühen
und Brechtorf-Eischott. 2Das Vermögen der bisheri-
gen Rechtsträger geht auf die Evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Rühen-Brechtorf-Eischott über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Rü-
hen-Brechtorf-Eischott.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.

(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Rühen-Brechtorf-Eischott finden Nachwah-
len nur statt, wenn die Gesamtzahl der nichtordinierten
Mitglieder nicht mehr sechs erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Rühen-Brechtorf-Eis-
chott eine oder einen Vorsitzenden und deren oder
dessen Stellvertretung. 2Zu dieser Wahlversammlung
lädt der Propst ein. 3Die Wahl leitet das älteste anwe-
sende Mitglied des Kirchenvorstandes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Wolfenbüttel, 16. März 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchenverordnung
über die Zusammenlegung der

Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Ackenhausen in

Bad Gandersheim und Wolperode in
Bad Gandersheim zur Evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde
Ackenhausen-Wolperode in

Bad Gandersheim in der Propstei
Gandersheim-Seesen

Vom 16. März 2017
Aufgrund des Artikels 22 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in
der Neufassung vom 7. Mai 1994 (ABl. 1994 S. 14),
zuletzt geändert am 13. November 2009 (ABl. 2010
S. 2) und des § 6 der Kirchengemeindeordnung in der
Neufassung vom 22. November 2003 (ABl. 2004
S. 2), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur
Struktur- und Gemeindepfarrstellenplanung in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig vom 29. Mai 2015 (ABl. 2015 S. 74) wird
verordnet:

§ 1
(1)  Die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden
Ackenhausen in Bad Gandersheim und Wolperode in
Bad Gandersheim in der Propstei Gandersheim-See-
sen werden zu einer „Evangelisch-lutherischen Kir-
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chengemeinde Ackenhausen-Wolperode in Bad Gan-
dersheim“ zusammengelegt.
(2)  Die Kirche im Bereich der ehemaligen Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde Ackenhausen in
Bad Gandersheim führt den Namen „Auferstehungs-
kirche“, die Kirche im Bereich der ehemaligen Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wolperode in
Bad Gandersheim den Namen „Kirche Wolperode“.

§ 2
(1)  Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Ackenhausen-Wolperode in Bad Gandersheim um-
fasst das Gebiet der bisherigen Kirchengemeinden
Ackenhausen in Bad Gandersheim und Wolperode in
Bad Gandersheim.
(2)  Die Kirchenmitglieder der bisherigen Kirchenge-
meinden werden Kirchenmitglieder der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Ackenhausen-Wolpe-
rode in Bad Gandersheim.
(3) 1Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Ackenhausen-Wolperode in Bad Gandersheim ist
Rechtsnachfolgerin der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinden Ackenhausen in Bad Gandersheim
und Wolperode in Bad Gandersheim. 2Das Vermögen
der beiden bisherigen Rechtsträger geht auf die Evan-
gelisch-lutherische Kirchengemeinde Ackenhausen-
Wolperode in Bad Gandersheim über.

§ 3
(1)  Die Mitglieder der Kirchenvorstände der bisheri-
gen Kirchengemeinden bilden den Kirchenvorstand
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Ackenhausen-Wolperode in Bad Gandersheim.
(2)  Bei Ausscheiden von gewählten Mitgliedern tre-
ten zunächst deren Ersatzkirchenvorsteherinnen oder
–vorsteher ein.
(3)  Bei Ausscheiden weiterer Mitglieder des Kirchen-
vorstandes der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Ackenhausen-Wolperode in Bad Ganders-
heim finden Nachwahlen nur statt, wenn die Gesamt-
zahl der nichtordinierten Mitglieder nicht mehr vier
erreicht.
(4)  Diese Regelungen über die Bildung des Kirchen-
vorstandes gelten bis zur Neuwahl der Kirchenvor-
stände.

§ 4
1Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kirchenver-
ordnung wählt der Kirchenvorstand der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Ackenhausen-Wolpe-
rode in Bad Gandersheim eine oder einen Vorsitzen-
den und deren oder dessen Stellvertretung. 2Zu dieser
Wahlversammlung lädt die Pröpstin ein. 3Die Wahl
leitet das älteste anwesende Mitglied des Kirchenvor-
standes.

§ 5
Diese Kirchenverordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.

Wolfenbüttel, 16. März 2017
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Kirchenregierung
Dr. Meyns

Landesbischof

Beschlüsse

Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und

Dienstrechtlichen Kommission über die
84. Änderung der

Dienstvertragsordnung (RS 461)

Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers Stück 2/2017 ist
ab Seite 30 der Beschluss der Arbeits- und Dienst-
rechtlichen Kommission über die 84. Änderung der
Dienstvertragsordnung (RS 461) vom 9. Februar 2017
bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur
Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 14. Juni 2017

Landeskirchenamt
Vollbach

Oberlandeskirchenrat
Bekanntmachung

des Beschlusses der Arbeits- und
Dienstrechtlichen Kommission über die

84. Änderung der Dienstvertragsordnung
Hannover, den 22. März 2017
Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits-
und Dienstrechtlichen Kommission vom 9. Februar
2017 über die 84. Änderung der Dienstvertragsord-
nung (DienstVO) bekannt.

Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

- Geschäftsstelle -
Radtke

Beschluss
der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission

vom 9. Februar 2017
84. Änderung der Dienstvertragsordnung

Vom 9. Februar 2017
Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes der
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersach-
sen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom
11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zu-
letzt geändert durch die Verordnung mit Gesetzeskraft
zur Änderung des Mitarbeitergesetzes vom
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21. Oktober 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 139,
S. 140), hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kom-
mission die Dienstvertragsordnung vom
16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung der
61. Änderung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl.
Hannover S. 70), zuletzt geändert durch die 83. Än-
derung der Dienstvertragsordnung vom
8. September 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 119),
wie folgt geändert:

§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung

1. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach der Nummer 10 wird folgende Nummer
10.1 angefügt:

„10.1 Für den Geltungsbereich gemäß Num-
mer 1 der Anlage 9:”

b) Nach der Nummer 10.1 wird folgende Num-
mer 10.1.1 angefügt:

„10.1.1 (Änderungen zum 1. Januar 2017)
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen
des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005:
– § 1 Nr. 7,
– § 1 Nr. 9,
– Anhang 2, Teil B Abschnitt XXIV der An-
lage 1 – Entgeltordnung (VKA).
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen
des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September
2005:
– § 1 Nr. 4,
– § 1 Nr. 6.”

c) Nach der Nummer 10.1.1 wird folgende Num-
mer 10.1.2 angefügt:

„10.1.2 (Änderung zum 1. Februar 2017)
Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des
Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005:
– § 2 Nr. 1.”

d) Nach der Nummer 10.1.2 wird folgende Num-
mer 10.1.3 angefügt:

„10.1.3 (Änderung zum 1. März 2017)
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen
des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005:
– § 3 Nrn. 1 und 2.

Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des
Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September
2005:
– § 2.”

2. Die Anlage 9 wird wie folgt geändert:
a) In der Nummer 4 werden die Wörter „des An-
hangs der Anlage C zum TVöD-V (VKA)” durch
die Wörter „des Teils B Abschnitt XXIV der An-
lage 1 zum TVöD-V (VKA)” ersetzt.
b) Die Nummer 7 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)” wird ge-
strichen und die Wörter „§ 17 Absatz 4
TVöD-V (VKA)” durch die Wörter „§ 17
Absätze 4 und 4a.1 TVöD-V (VKA)” er-
setzt.
bb) Der Absatz 2 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. § 1 Nummer 1 Buchstaben a und b und § 1 Nummer

2 Buchstabe a mit Wirkung vom 1. Januar 2017,
2. § 1 Nummer 1 Buchstabe c mit Wirkung vom

1. Februar 2017,
3. § 1 Nummer 1 Buchstabe d und § 1 Nummer 2

Buchstabe b mit Wirkung vom 1. März 2017.
Salzgitter, den 17. Februar 2017

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
Busse

Vorsitzender

Verfügungen

Anwendung von Bestimmungen
des Änderungstarifvertrages Nr. 12

und
des Änderungstarifvertrages Nr. 22

zum BT-V;
Bekanntmachung von Tarifverträgen

Aufgrund des Beschlusses der Arbeits- und Dienst-
rechtliche Kommission (ADK) über die 84. Änderung
der Dienstvertragsordnung vom 9. Februar 2017 (ABl.
2017 S. 103) sind einzelne Bestimmungen
- des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom

29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) und

104   2017/04



- des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwal-
tung (BT-V) –

auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anzuwenden, die als pädagogische Fach-
kräfte in Tageseinrichtungen für Kinder, als pädago-
gische Leitungen bei überregionalen Trägern von Ta-
geseinrichtungen für Kinder oder als Fachberaterin-
nen/Fachberater für Tageseinrichtungen für Kinder
eingesetzt sind.
Als Anlagen 1 und 2 geben wir die vorgenannten Ta-
rifverträge auszugsweise bekannt.
Wolfenbüttel, den 14. Juni 2017

Landeskirchenamt
Vollbach

Oberlandeskirchenrat
Anlage 1

Änderungstarifvertrag Nr. 12
zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD)
vom 13. September 2005

Vom 29. April 2016
- Auszug -

§ 1
Änderungen des TVöD zum 1. Januar 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch den
Änderungstarifvertrag Nr. 11 vom 29. April 2016,
wird wie folgt geändert:
…
7. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „Entgelt-
gruppen 9 bis 15“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppen 9a bis 15“ ersetzt.
b) Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3 wird
gestrichen.

…
9. § 20 (VKA) wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „in den Entgelt-
gruppen 9 bis 12“ durch die Angabe „in den Ent-
geltgruppen 9a bis 12“ ersetzt.
b) In der Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 2
wird jeweils die Angabe „in den Entgeltgruppen
9 bis 12“ durch die Angabe „in den Entgeltgrup-
pen 9a bis 12“ ersetzt.

…
Anhang 2
Anlage 1 - Entgeltordnung
…

Teil B – Besonderer Teil
…
XXIV.
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppe S 2
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/
Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 3
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher An-
erkennung oder mit staatlicher Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 4
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher

Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst
mit abgeschlossener Berufsausbildung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/
Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerzie-
hungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher
mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5
[nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 6
[nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 7
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung
als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs-
oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten
für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 8a
Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/
Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heiler-
zieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)
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Entgeltgruppe S 8b
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerin-

nen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/
Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und je-
weils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen
Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)

2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, In-
dustriemeisterinnen/Industriemeister oder Gärt-
nermeisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleite-
rin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterin-
nen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/So-
zialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 9
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerin-

nen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/
Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und je-
weils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufga-
ben für mindestens drei Beschäftigte mindestens
der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagogin-
nen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen
Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Aner-
kennung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-
gesstätten.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen
bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 10
[nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 11a
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als
ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/

Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX be-
stellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8)
Entgeltgruppe S 11b
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung
sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem
jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
Entgeltgruppe S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung
sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem
jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15)
Entgeltgruppe S 13
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-

gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 40 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen
bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 14
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung
sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem
jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit,
die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung
des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit
dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht
Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr
erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten,
die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unter-
bringung von Menschen mit psychischen Krankheiten
erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst
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der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Land-
kreise).
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15)
Entgeltgruppe S 15
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-

gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plät-
zen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen
mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung
von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Erziehungsheimen oder von
Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 10 und 11)

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä-
dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher An-
erkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädago-
gen mit abgeschlossener Hochschulbildung und –
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus
der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Entgeltgruppe S 16
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-

gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 100 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-

nen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plät-
zen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plät-
zen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen
mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung
von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erzie-
hungsheimen oder von Wohnheimen für erwach-
sene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2
SGB IX.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 10 und 11)

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Erziehungsheimen oder von
Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen
bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und
11)

Entgeltgruppe S 17
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-

gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 130 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plät-
zen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plät-
zen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
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4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen
mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung
von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterin-
nen/Leitern von Erziehungsheimen oder von
Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen
bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und
11)

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä-
dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher An-
erkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädago-
gen mit abgeschlossener Hochschulbildung und –
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 he-
raushebt.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher An-
erkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und
entsprechender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-

gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 180 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plät-
zen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erzie-
hungsheimen oder von Wohnheimen für erwach-
sene Menschen mit Behinderung im Sinne des
§ 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 50 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9, 10 und 11)

4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä-
dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher An-

erkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädago-
gen mit abgeschlossener Hochschulbildung und –
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Protokollerklärungen:
1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Ent-

geltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2,
Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei
Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Be-
schäftigten – erhalten für die Dauer der Tätigkeit
in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder ei-
nem Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren
Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von
61,36 Euro monatlich, wenn in dem Heim über-
wiegend behinderte Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwe-
cke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege stän-
dig untergebracht sind; sind nicht überwiegend
solche Personen ständig untergebracht, beträgt
die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die in Ent-
geltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5,
S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6,
S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18
bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten
Beschäftigten gilt Satz 1 für die Dauer der Tätig-
keit in einem Wohnheim für erwachsene Men-
schen mit Behinderung entsprechend. 3Für die in
Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe
2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei
Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Be-
schäftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1
erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro
monatlich. 4Die Zulage wird nur für Zeiträume
gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch
auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach
§ 21 haben. 5Sie ist bei der Bemessung des Ster-
begeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.
a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behin-
derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
und in psychiatrischen Kliniken,
b) alleinverantwortliche Betreuung von
Gruppen z.B. in Randzeiten,
c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Er-
ziehungsgruppen, denen besondere Aufga-
ben in der gemeinsamen Förderung behin-
derter und nicht behinderter Kinder zuge-
wiesen sind) mit einem Anteil von mindes-
tens einem Drittel von behinderten Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung,
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d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in
Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,
e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicher-
ten) Gruppen.

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/
Erziehern gilt auch die Tätigkeit in Schulkinder-
gärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für
nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung
von über 18-jährigen Personen (z.B. in Einrich-
tungen für behinderte Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX oder für Obdachlose).

4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht
Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- und sonsti-
gen Abwesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstätte
soll eine ständige Vertreterin oder ein ständiger
Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt
werden.

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und
Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher Aner-
kennung oder staatlicher Prüfung,
b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkran-
kenpfleger, die in Kinderkrippen tätig sind,

eingruppiert.
6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind

z.B. die
a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Er-
ziehungsgruppen, denen besondere Aufga-
ben in der gemeinsamen Förderung behin-
derter und nicht behinderter Kinder zuge-
wiesen sind) mit einem Anteil von mindes-
tens einem Drittel von behinderten Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung,
b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von
Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten,
c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der
offenen Tür,
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicher-
ten) Gruppen,
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für
mindestens vier Beschäftigte mindestens der
Entgeltgruppe S 8a,
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Fa-
cherziehers mit einrichtungsübergreifenden
Aufgaben.

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung sind Beschäftigte zu
verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmen-
vereinbarung über die Ausbildung und Prüfung
an Fachschulen (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 7. November 2002) gestalteten
Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen/Heilpä-
dagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung er-

folgreich abgeschlossen und die Berechtigung
zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich
anerkannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter
Heilpädagoge“ erworben haben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerk-
mals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinder-
betreuungsstuben, Kinderhäuser und Kinderta-
geseinrichtungen der örtlichen Kindererholungs-
fürsorge.

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist
für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die
Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des
vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je
Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu
legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je
Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht
mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung.
3Eine Unterschreitung um mehr als 5 v.H. führt
erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maß-
gebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander un-
terschritten wird. 4Eine Unterschreitung auf
Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnah-
men (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt eben-
falls nicht zur Herabgruppierung. 5Hiervon blei-
ben organisatorische Maßnahmen infolge demo-
grafischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwie-
gend behinderte Kinder oder Jugendliche im Sin-
ne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten
ständig untergebracht sind.

11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterin-
nen/Leiter bzw. ständige Vertreterinnen/Vertre-
ter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen.

12. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) Beratung von HIV-Infizierten oder an
AIDS erkrankten Personen,
c) begleitende Fürsorge für Heimbewohne-
rinnen/Heimbewohner und nachgehende
Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerin-
nen/Heimbewohner,
d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene
und nachgehende Fürsorge für ehemalige
Strafgefangene,
e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Be-
schäftigter mindestens der Entgeltgruppe
S 9.

13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Be-
schäftigte mit dem Abschluss Diplompädagogin/
Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbei-
tern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen
mit staatlicher Anerkennung ausüben, denen Tä-
tigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.

14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermei-
dung der Gefährdung des Kindeswohls und die
Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit

2017/04   109



mit dem Familiengericht bzw. Vormundschafts-
gericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich
sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei
Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung
bei

- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,
- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,
- der Inobhutnahme von Kindern und Ju-
gendlichen (§ 42 SGB VIII),
- der Mitwirkung in Verfahren vor den Fa-
miliengerichten (§ 50 SGB VIII)

einschließlich der damit in Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten erfüllt.
2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffe-
nen Entscheidungen (z.B. Erziehung in einer Ta-
gesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung)
fällt nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in
Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen
Sozialen Dienstes wie z.B. Erziehungsbeistand-
schaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermitt-
lung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft,
Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen
nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn,
dass durch Organisationsentscheidung des Ar-
beitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete
ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Vo-
raussetzungen von Satz 1 erfüllen.

15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des
§ 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fach-
hochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelor-
grad verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung
muss in einem Studiengang abgelegt worden sein,
der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder ein-
schlägige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit
von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vor-
schreibt. 4Der Bachelorstudiengang muss nach
den Regelungen des Akkreditierungsrats akkre-
ditiert sein. 5Dem gleichgestellt sind Abschlüsse
in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an
Berufsakademien. 6Ein Abschluss an einer aus-
ländischen Hochschule gilt als abgeschlossene
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen
staatlichen Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleichwertig aner-
kannt wurde.

16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlosse-
ner wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tätigkeit werden von diesem Tä-
tigkeitsmerkmal nicht erfasst.

§ 2
Änderungen des TVöD zum 1. Februar 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch § 1
dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:
1. § 17 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabel-
lenentgelt nach Satz 1

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom
1. Februar 2017 an weniger als
58,98 Euro,
- in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom
1. Februar 2017 an weniger als
94,39 Euro,

so erhält die/der Beschäftigte während der be-
treffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrages den vorgenannten jeweils zu-
stehenden Garantiebetrag.”

…

§ 3
Änderungen des TVöD zum 1. März 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch § 2
dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:
§ 17 wird wie folgt geändert:
1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt-
gruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der Anlage
A (VKA) werden die Beschäftigten im Bereich der
VKA der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der
niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindes-
tens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der
Höhergruppierung. 3Bei Höhergruppierungen aus
einer der Stufen 2 bis 4 der Entgeltgruppe 9a in die
Entgeltgruppe 9b wird abweichend von Satz 2 die
in der jeweiligen Stufe der Entgeltgruppe 9a zu-
rückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in
der Entgeltgruppe 9b angerechnet. 4Bei einer Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist
die/der Beschäftige der in der höheren Entgelt-
gruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Be-
schäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in
dem die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz
4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgrup-
pe.”

2. Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2 wird
gestrichen.

…
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Anlage 2
Änderungstarifvertrag Nr. 22

vom 29. April 2016
zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD)
– Besonderer Teil (BT-V) –

vom 13. September 2005
- Auszug -

§ 1
Änderungen des BT-V zum 1. Januar 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
– Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom
13. September 2005, zuletzt geändert durch den Än-
derungstarifvertrag Nr. 21 vom 29. April 2016, wird
wie folgt geändert:
…
1. ...
2. ...
3. ...
4. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelun-

gen (VKA) zu § 56 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 1
Entgelt”
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Beschäftigte, die nach dem Teil B Ab-
schnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung
(VKA) eingruppiert sind, erhalten abwei-
chend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach der
Anlage C (VKA).”
c) Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt gefasst:
„Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäf-
tigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV
der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) in der
Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fall-
gruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe
5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe
6 nach acht Jahren in Stufe 5.”
d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Soweit im Allgemeinen Teil auf be-
stimmte Entgeltgruppen Bezug genommen
wird, entspricht

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
S 2 2
S 3 4
S 4 5
S 5 6
S 6 bis S 8b 8
S 9 bis S 11a 9a
S 11b bis S 13 9b
S 14 9c
S 15 und S 16 10
S 17 11
S 18 12.”

5. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelun-
gen (VKA) zu § 56 wird wie folgt geändert:
In § 2 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Son-
derregelungen (VKA) § 56 werden die Wörter „so-
weit sie nach Maßgabe des Anhangs zur Anlage C
(VKA) zum TVöD“ durch die Wörter „soweit sie
nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 -
Entgeltordnung (VKA)“ ersetzt.

6. Der Anhang zu der Anlage C (VKA) zu § 56 wird
gestrichen.

§ 2
Änderungen des BT-V zum 1. März 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
– Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom
13. September 2005, zuletzt geändert durch § 1 dieses
Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:
1. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelun-

gen (VKA) § 56 wird wie folgt geändert:
a) Nach dem Absatz 3 wird folgender neuer Ab-
satz 4 eingefügt:
„(4) 1Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb
der Anlage C (VKA) der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem
Tabellenentgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1
- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b weniger als
58,98 Euro,
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 weniger als
94,39 Euro
erhält die/der Beschäftigte während der betref-
fenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschieds-
betrages den vorgenannten jeweils zustehenden
Garantiebetrag. 2Wird die/der Beschäftigte nicht
in die nächsthöhere, sondern in eine darüber lie-
gende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Ta-
bellenentgelt für jede dazwischen liegende Ent-
geltgruppe zu berechnen; Satz 1 gilt mit der Maß-
gabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und
das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustel-
len ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert
wird.
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Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Ent-
geltanpassungen teil.”
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Ordnungen

Verwaltungsanordnung
über das Archivwesen

(Archivordnung) (RS 902)
In der Neufassung vom 26. April 2017

Aufgrund des § 13 des Kirchengesetzes der Konföde-
ration evangelischer Kirchen in Niedersachsen über
die Sicherung und Nutzung kirchlichen Archivgutes
(Archivgesetz) vom 26. Februar 1999 (ABl. 1999
S. 125) erlässt die Kirchenregierung folgende Ver-
waltungsanordnung:

I. Landeskirchliches Archiv
§ 1

(1) 1Das zentrale Archiv der Landeskirche ist das Lan-
deskirchliche Archiv Wolfenbüttel. 2Es ist für die Si-
cherung und Verwaltung des Archivgutes der Organe,
Dienststellen, Werke und Einrichtungen der Landes-
kirche (landeskirchliche Stellen) zuständig, sowie für
das Archivgut aufgehobener kirchlicher Rechtsträger
der Landeskirche.
(2) 1Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände,
Verbände, Propsteien sowie kirchliche Vereine, Stif-
tungen, Anstalten und Werke im Bereich der Landes-
kirche können ihr Archivgut unter Eigentumsvorbe-
halt dem Landeskirchlichen Archiv übergeben. 2Ver-
einbarungen über die archivische Zuständigkeit, das
Eigentum und die Benutzbarkeit der übergebenen Ar-
chivalien bedürfen der schriftlichen Vertragsform.
3Sie orientieren sich grundsätzlich an der Ordnung für
die Benutzung des kirchlichen Archivgutes vom
20. Juni 2000 (ABl. 2000, S. 82) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 2
(1)  Das Landeskirchenamt übt durch das Landes-
kirchliche Archiv die Aufsicht über die kirchlichen
Archive im Bereich der Landeskirche aus.
(2)  Das Landeskirchliche Archiv nimmt als Träger der
landeskirchlichen Archivpflege für die Kirchenge-
meinden, Kirchengemeindeverbände, Verbände und
Propsteien die mit Sicherungsverfilmung, Digitalisie-
rung und Restaurierung verbundenen Aufgaben wahr.
(3)  Im Rahmen seiner Aufgaben kann das Landes-
kirchliche Archiv Berichte, Akten und Archivalien
anfordern.

(4)  Für die Kirchenbücher in den eigenen Beständen
gilt der Leiter oder die Leiterin des Landeskirchlichen
Archivs als Kirchenbuchführer oder als Kirchenbuch-
führerin.

§ 3
Landeskirchliche Stellen haben dem Landeskirchli-
chen Archiv ihre archivreifen Unterlagen (s.
§ 2 Abs. 3 Archivgesetz) in regelmäßigen Abständen
anzuzeigen und, sofern sie archivwürdig sind, zu über-
geben.

§ 4
(1)  Das Landeskirchliche Archiv hat das ihm zur dau-
ernden Aufbewahrung übergebene Archivgut gegen
Verlust und Beschädigung zu sichern, zu erhalten und
im Interesse der kirchlichen Verwaltung und der wis-
senschaftlichen Forschung zu erschließen und auf ge-
eignete Weise zugänglich zu machen.
(2)  Zur Ergänzung des Archivgutes erwirbt und sam-
melt das Landeskirchliche Archiv private Unterlagen,
die sich auf die kirchliche Tätigkeit und Frömmigkeit
im Bereich der Landeskirche beziehen.
(3)  Im Interesse der kirchlichen Verwaltung führt das
Landeskirchliche Archiv geschichtliche und rechtsge-
schichtliche Untersuchungen auf archivalischer
Grundlage durch und berät in bibliothekarischen, sie-
gelkundlichen und Kirchenbuchfragen.
(4)  Mit kirchengeschichtlichen Publikationen und
Ausstellungen wendet es sich an die Öffentlichkeit.

II. Archive der Kirchengemeinden,
Kirchengemeindeverbände,
Verbände und Propsteien

§ 5
(1) 1Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände,
Verbände und Propsteien unterhalten eigene Archive
für die archivwürdigen Unterlagen, die aus ihrer Ver-
waltungstätigkeit erwachsen sind, sofern sie ihr Ar-
chivgut nicht dem Landeskirchlichen Archiv überge-
ben haben. 2Die Errichtung gemeinsamer Archive
nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Archivgesetz bedarf der Ge-
nehmigung durch das Landeskirchenamt.
(2) 1Das Archiv gehört zum Vermögen und ist beim
Inventar nachzuweisen. 2Sofern das Archiv unver-
zeichnet ist, sind im Inventar Angaben über Aufbe-
wahrungsort und Unterbringung des Archivs sowie
über dessen zeitlichen und räumlichen Umfang und
Erhaltungszustand zu machen; Archivalien besonde-
rer Bedeutung wie Kirchenbücher, Corpora bonorum,
Chroniken, Protokollbücher, ältere Rechnungsbände
und wertvolle Akten und Urkunden sind einzeln auf-
zuführen.

§ 6
(1)  Die Verantwortung für die Verwaltung der
Archive obliegt:
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1. bei einer Kirchengemeinde oder einem Kirchen-
gemeindeverband dem geschäftsführenden Pfarrer
oder der geschäftsführenden Pfarrerin,

2. bei einer Propstei, dem Propst oder der Pröpstin,
3. bei einem Verband der von dem vertretungsbe-

rechtigten Organ bestimmten Person oder Stelle.
(2)  Es ist insbesondere dafür zu sorgen,
1. dass archivwürdige Unterlagen in regelmäßigen

Abständen aus der Registratur in das Archiv über-
führt und wertlose Unterlagen gemäß der Verwal-
tungsanordnung über die Aufbewahrung, Ausson-
derung und Vernichtung (Kassation) von Schrift-
gut kirchlicher Körperschaften, Einrichtungen und
Werke (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung)
vom 20. November 1989 (ABl. 1990 S. 57) in der
jeweils geltenden Fassung kassiert werden,

2. dass das Verzeichnis über das Archivgut vollstän-
dig ist und die Ordnung des Archivgutes erhalten
bleibt,

3. dass das Archivgut in einem besonderen Raum un-
tergebracht und gegen Feuchtigkeit, Feuer, unmit-
telbares Sonnenlicht, Verschmutzung, Diebstahl,
unbefugte Einsichtnahme und Schädlingsbefall
gesichert ist.

(3)  Zur Erledigung dieser Aufgaben ist die Beratung
und Mitwirkung des Landeskirchlichen Archivs in
Anspruch zu nehmen.

§ 7
(1)  Diese Verwaltungsanordnung tritt am 1. Juli 2017
in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Verwaltungsanordnung über
das Archivwesen vom 1. Januar 2001 (ABl. 2001
S. 54) außer Kraft.
Wolfenbüttel, 26. April 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Richtlinien

Änderung der
Ausführungsbestimmungen zum

Kirchengesetz über die Bildung der
Kirchenvorstände (RS 123.1)

Vom 16. Mai 2017
Auf Grund von § 48 des Kirchengesetzes über die Bil-
dung der Kirchenvorstände (KVBG) in der Fassung
vom 14. Dezember 1992 (ABl. 1993 S. 76), zuletzt

geändert am 5. Mai 2017 (ABl. 2017 S. 70) werden
die Ausführungsbestimmungen in der Neufassung
vom 6. Dezember 2016 (ABl. 2017 S. 22) wie folgt
geändert:
1. Die Überschrift lautet künftig wie folgt: „ Ausfüh-

rungsbestimmungen zum Kirchengesetz über die
Bildung der Kirchenvorstände (AB KVBG)“.

2. Die Überschrift zu Nr. 10 lautet: „Zu § 4
Absatz 1“. Satz 4 wird ersatzlos gestrichen.

3. Die Überschrift zu Nr. 11 lautet: „Zu § 4 Absatz 2
Buchstabe a:“.

4. Die Überschrift zu Nr. 12 lautet: „Zu § 4 Absatz 2
Buchstabe b:“.

5. Diese Änderungen treten mit Wirkung vom
1. Juni 2017 in Kraft.

Wolfenbüttel, 16. Mai 2017
Landeskirchenamt

Vollbach
Oberlandeskirchenrat

Kollektenplan

Kollektenplan 2017/2018

1. 1. Sonntag im Advent – 03.12.2017
LK.: Brot für die Welt

2. 2. Sonntag im Advent – 10.12.2017
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

3. 3. Sonntag im Advent – 17.12.2017
Empf.: Schulen der ev.-luth. Kirche in Jordanien
und im Hl. Land

4. 4. Sonntag im Advent – 24.12.2017
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

5. Heiligabend – 24.12.2017
LK.: Brot für die Welt

6. Christfest, 1. Feiertag – 25.12.2017
LK.: Lutherischer Weltbund

7. Christfest, 2. Feiertag – 26.12.2017
Empf.: Themenfeld Jugend

8. Altjahrsabend/Silvester – 31.12.2017
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

9. Neujahrstag – 01.01.2018
LK.: Diakonisches Werk der EKD

10. Epiphaniasfest – 06.01.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand
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11. 1. Sonntag nach Epiphanias – 07.01.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

12. 2. Sonntag nach Epiphanias – 14.01.2018
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

13. Letzter Sonntag nach Epiphanias –
21.01.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

14. Septuagesimae – 28.01.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

15. Sexagesimae – 04.02.2018
Empf.: Themenfeld Ökumene

16. Estomihi – 11.02.2018
LK.: Ev.-luth. Kirche in Namibia - ELCIN

17. Invokavit – 18.02.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

18. Reminiscere – 25.02.2018
Empf.: Telefonseelsorge

19. Okuli – 04.03.2018
Empf.: Marienstift Braunschweig

20. Laetare – 11.03.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

21. Judika – 18.03.2018
LK.: Förd. v. Projekten u. Arbeitsber. .i. d. Jap.
Kirche (JELC)

22. Palmsonntag – 25.03.2018
LK.: Stiftung Diakonie im Braunschweiger
Land

23. Gründonnerstag – 29.03.2018
LK.: Indische Partnerkirche (TELC)

24. Karfreitag – 30.03.2018
Empf.: Themenfeld Diakonie

25. Ostersonntag – 01.04.2018
LK.: Brot für die Welt

26. Ostermontag – 02.04.2018
Empf.: Jugendberatung mondo x

27. Quasimodogeniti – 08.04.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

28. Misericordias Domini – 15.04.2018
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

29. Jubilate – 22.04.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

30. Kantate – 29.04.2018
Empf.: Kirchenmusik in der Landeskirche

31. Rogate – 06.05.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

32. Christi Himmelfahrt – 10.05.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

33. Exaudi – 13.05.2018
Empf.: Haus Daheim Bad Harzburg

34. Pfingstsonntag – 20.05.2018
LK.: Weltmission (ELM)

35. Pfingstmontag – 21.05.2018
Empf.: Gefangenenseelsorge

36. Tag der hl. Dreifaltigkeit/Trinitatis –
27.05.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

37. 1. Sonntag nach Trinitatis – 03.06.2018
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

38. 2. Sonntag nach Trinitatis – 10.06.2018
Empf.: Kinder- und Jugendarbeit in der Landes-
kirche

39. 3. Sonntag nach Trinitatis – 17.06.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

40. 4. Sonntag nach Trinitatis – 24.06.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

41. 5. Sonntag nach Trinitatis – 01.07.2018
LK.: Gesamtkirchliche Aufgaben der EKD

42. 6. Sonntag nach Trinitatis – 08.07.2018
LK.: Kirchengem. d. Schles. Kirche AB in
Tschechien

43. 7. Sonntag nach Trinitatis – 15.07.2018
Empf.: Ev. Stiftung Neuerkerode

44. 8. Sonntag nach Trinitatis – 22.07.2018
LK.: Ökumene und Auslandsarbeit EKD

45. 9. Sonntag nach Trinitatis – 29.07.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

46. 10. Sonntag nach Trinitatis – 05.08.2018
Empf.: Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammen-
arbeit

47. 11. Sonntag nach Trinitatis – 12.08.2018
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

48. 12. Sonntag nach Trinitatis – 19.08.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

49. 13. Sonntag nach Trinitatis – 26.08.2018
LK.: Bestimmung durch den Propsteivorstand

50. 14. Sonntag nach Trinitatis – 02.09.2018
Empf.: mit Uns Gemeinde Braunschweig

51. 15. Sonntag nach Trinitatis – 09.09.2018
Empf.: Landesverband d. Ev. Frauenhilfe e. V.

52. 16. Sonntag nach Trinitatis – 16.09.2018
LK.: Diakonie in Niedersachsen (Sonntag der
Diakonie)

53. 17. Sonntag nach Trinitatis – 23.09.2018
Empf.: Jüdische Gemeinde

54. 18. Sonntag nach Trinitatis - 30.09.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

55. 19. Sonntag nach Trinitatis – Erntedankfest –
07.10.2018
LK.: Brot für die Welt
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56. 20. Sonntag nach Trinitatis – 14.10.2018
Empf.: Posaunenwerk in der Landeskirche

57. 21. Sonntag nach Trinitatis – 21.10.2018
Empf.: Männerarbeit in der Landeskirche

58. 22. Sonntag nach Trinitatis – 28.10.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

59. Gedenktag der Reformation – 31.10.2018
LK.: VELKD

60. 23. Sonntag nach Trinitatis – 04.11.2018
Empf.: Stiftung Dt. Luth. Seemannsmission

61. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres –
11.11.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

62. Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres –
18.11.2018
Empf.: Themenfeld Friedensarbeit

63. Buß- und Bettag – 21.11.2018
F.: Bestimmung durch den Kirchenvorstand

64. Ewigkeitssonntag – 25.11.2018
Empf.: Hospizarbeit in der Landeskirche

Der Kollektenplan 2017/2018 enthält 22 Landeskirch-
liche Kollekten, 21 Empfohlene Kollekten und 21
Freie Kollekten.
Die mit LK bezeichneten Kollekten sind die von der
Kirchenregierung festgelegten Landeskirchlichen
Kollekten, zu denen vor allem die rechtlich verbind-
lichen und die moralisch gebotenen Kollektenzwecke
gehören. Diese Kollekten müssen erhoben werden.
Von diesen Kollekten sind sechs Kollekten für die
Zweckbestimmung durch Propsteivorstandsbeschluss
vorgesehen. Die Zweckbestimmung durch Propstei-
vorstandsbeschluss ist bindend für alle Kirchenge-
meinden einer Propstei. Die Propsteivorstände teilen
die beschlossenen Kollektenzwecke spätestens 6 Wo-
chen vor Beginn des Kirchenjahres den Kirchenge-
meinden mit.
Eine Terminverlegung für eine Landeskirchliche Kol-
lekte ist in der Regel nicht möglich und kann nur bei
Vorliegen eines außergewöhnlich wichtigen Grundes
vorgenommen werden. Die Verlegung einer Landes-
kirchlichen Kollekte bedarf der Genehmigung durch
die zuständige Pröpstin/den zuständigen Propst.
Kollekten, die mit Empf. bezeichnet sind, sind Emp-
fohlene Kollekten, deren Zweck vom Kirchenvorstand
festgelegt wird. Hierfür gibt die Kirchenregierung im
beschlossenen Kollektenplan Empfehlungen, von de-
nen zugunsten anderer Zwecke außerhalb der Gemein-
de abgewichen werden kann. Es werden landeskirch-
liche und allgemeinkirchliche Aufgaben, die in den
vergangen Jahren als Wahlpflichtkollekten geführt
wurden, für die Sammlung empfohlen. Die Kirchen-
vorstände können den Empfehlungen nach eigenem
Ermessen und gemeindlichen Gepflogenheiten fol-
gen. Bindend ist allein die Auflage, dass der Kirchen-
vorstand sich für einen externen Zweck entscheidet.
Um die Auswahl zu erleichtern, werden den Kirchen-

vorständen über die Empfehlungen hinaus Organisa-
tionen und Projekte vorgestellt, die sich um Aufnahme
in den Kollektenplan bemüht haben. Die Gemeinde
kann aber auch einen weiteren förderungsbedürftigen
Empfänger bedenken. Auch mehrmaliges Sammeln
für denselben Zweck ist statthaft.
Kollekten, die mit F. bezeichnet sind, sind freie Kol-
lekten.
Die Zwecke für freie Kollekten werden durch Be-
schluss des Kirchenvorstandes festgelegt.
Die Kollektenzwecke (Landeskirchliche Kollekte und
Empfohlene Kollekte) gelten für alle Gottesdienste,
die am jeweiligen Tag (Sonntag/Feiertag) gefeiert
werden. Andachten, die während der Woche gehalten
werden und Kasualien, bei denen eine Kollekte erho-
ben wird, zählen zu den Freien Kollekten.
Die Kirchenvorstände beschließen rechtzeitig vor Be-
ginn des Kirchenjahres über die abweichenden
Zweckbestimmungen für Empfohlene Kollekten und
die Zweckbestimmungen für die freien Kollekten. Der
beschlossene Kollektenplan ist auf dem Dienstweg
über die Propstei dem Landeskirchenamt zur Kenntnis
zu geben. Das Landeskirchenamt stellt den Kirchen-
vorständen rechtzeitig vor Ende des Kirchenjahres
Formulare für die Beschlussfassung im Intranet der
Landeskirche zur Verfügung.
Eine kurzfristige Umwidmung eines Kollektenzwe-
ckes für den Fall, dass eine unserer Partnerkirchen von
einer Katastrophe betroffen ist, wird den Gemeinden
per Anschreiben oder im Intranet mitgeteilt.
Die Kollektenerträge sollen unmittelbar nach jedem
Gottesdienst von zwei verantwortungsvollen Gemein-
demitgliedern gezählt und im Sakristeibuch mit
Zweckbestimmung eingetragen werden. Beide Perso-
nen sollen den Eintrag im Sakristeibuch abzeichnen.
Kollektenerträge aus den Landeskirchlichen Kollek-
ten gemäß vorgeschlagenem Kollektenplan, mit Aus-
nahme derjenigen Kollekten, über deren Zwecke die
Propsteivorstände beschließen, sind innerhalb von
4 Wochen unter Angabe des Kollektenzwecks jeweils
einzeln an die Landeskirchenkasse zu überweisen. Für
die empfohlenen Kollekten werden den Gemeinden
Bankverbindungen zur Verfügung gestellt, über die
sie die Gelder an die Empfänger überweisen können.
Eine Überprüfung der Verwendung der Kollektener-
träge erfolgt über die turnusgemäße Überprüfung
durch das Rechnungsprüfungsamt.
Aufgrund der bisweilen geringen Gottesdienstbesu-
cherzahlen kommt es auch zu geringen Kollektener-
trägen im einstelligen Eurobereich. Durch den Ver-
waltungsaufwand im Buchungsverlauf wird der Ertrag
der Kollekte wirtschaftlich betrachtet aufgezehrt. Dies
gilt sowohl für die landeskirchlichen Zwecke wie auch
für die Kollekten empfangenden Institutionen.
Daher soll den Gemeinden in diesem Jahr wieder die
Option eröffnet werden, für die Bereiche I. und II. je
einen ‚Hauptkollektenzweck‘ zu bestimmen, dem alle
Kollekten zukommen, die unter dem Betrag von
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10,00 € bleiben. Die eingehenden Kollekten werden
dann für diesen Zweck im Laufe des Kollektenjahres
gesammelt und am Ende in der Gesamtsumme für den
jeweiligen ‚Hauptkollektenzweck‘ abgeführt. Wenn
sich ein Kirchenvorstand dazu entschließt, muss diese
Regelung natürlich der Gemeinde mitgeteilt werden
und bei der Kollektenabkündigung muss bekannt ge-
geben werden, wie jeweils mit dem Ertrag verfahren
wurde.
Über die Verwaltungserleichterung hinaus kann diese
Regelung auch den Effekt einer Erhöhung der Kol-
lektenerträge haben. Wer nämlich möchte, dass die
Kollekte dem vorgesehenen Zweck zukommt, wird
einen entsprechend höheren Betrag in die Kollekte
einlegen.
Wolfenbüttel, 15. Mai 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Meyns
Landesbischof

Kirchensiegel

Ingebrauchnahme

Gemäß § 26 der Siegelordnung vom 3. Juli 1984
(ABl. 1984 S. 73 ff) wird bekannt gemacht:
Nachstehend abgebildete Kirchensiegel sind in Ge-
brauch genommen worden:
1. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE LEHRE-

BRUNSRODE
(Propstei Königslutter)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi

2. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE
ST. PETRUS AM HEESEBERG
(Propstei Helmstedt)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi sowie
- 1 Kleinsiegel in Gummi

3. Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien und St. Tri-
nitatis in Wolfenbüttel
(Propstei Wolfenbüttel)
Siegelausführung:
- 3 Normalsiegel in Gummi sowie
- 3 Kleinsiegel in Gummi
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4. EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHEN-
GEMEINDE JESERITZ-PARLEIB/ALTMARK
(Propstei Vechelde)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi

Wolfenbüttel, den 15. Juni 2017
Landeskirchenamt

Vollbach
Oberlandeskirchenrat

Außergebrauchnahme

Gemäß § 26 der Siegelordnung vom 3. Juli 1984
(ABl. 1984 S. 73 ff) wird bekannt gemacht:
Nachstehend abgebildete Kirchensiegel sind außer
Gebrauch und außer Geltung gesetzt worden:
1. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

SAALSDORF IN BAHRDORF
(Propstei Vorsfelde)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi sowie
- 1 Kleinsiegel in Gummi

2. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE
MACKENDORF IN BAHRDORF
(Propstei Vorsfelde)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi sowie
- 1 Kleinsiegel in Gummi

3. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE QUEREN-
HORST UND RICKENSDORF IN BAHRDORF
(Propstei Vorsfelde)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi sowie
- 1 Kleinsiegel in Gummi

4. EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE BARMKE
IN HELMSTEDT
(Propstei Helmstedt)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi
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5. EV-LUTH KIRCHENGEMEINDE
MARIENTAL
(Propstei Helmstedt)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi sowie
- 1 Kleinsiegel in Gummi

6. EVANG.-LUTHERISCHE PROPSTEI
BAD GANDERSHEIM
(Propstei Gandersheim-Seesen)
Siegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi

Wolfenbüttel, den 15. Juni 2017
Landeskirchenamt

Vollbach
Oberlandeskirchenrat

Personal- und Stellenangelegenheiten

Ausschreibung von Pfarrstellen und
anderen Stellen

Stelle einer Pröpstin/eines Propstes in der Propstei
Schöppenstedt
In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig ist die Stelle einer Pröpstin/eines
Propstes in der Propstei Schöppenstedt neu zu beset-
zen.
Die Propstei Schöppenstedt mit Sitz in Schöppenstedt
umfasst seit Juli 2017 28 Kirchengemeinden mit
16.546 Gemeindegliedern. In der Propstei sind im

Rahmen der Strukturreform drei Gestaltungsräume
mit insgesamt 12 Pfarrstellen geschaffen worden.
Die Pröpstin/der Propst hat u. a. die Aufgabe, in Zu-
sammenarbeit mit dem Propsteivorstand das kirchli-
che Leben in der Propstei anzuregen und zu fördern.
Sie/er vertritt die Propstei in der Öffentlichkeit.
Weitere mit dem Propstamt verbundene Aufgaben se-
hen wir in der Präsenz in den Gemeinden, in der Ver-
kündigung und der Lust am Predigen, in der Fähigkeit
zu lenken und zu leiten sowie in der Durchsetzungs-
fähigkeit von Entscheidungen.
Zudem ist es dem Propsteivorstand wichtig, dass die
vielfältigen Aktivitäten, unterstützt von dem Diakon,
der Diakonin, dem Propsteikantor, der Leiterin der
Kleiderstube und engagierten ehrenamtlichen Kräften
in der Propstei insbesondere im Bereich der Kinder-
und Jugendarbeit begleitet und unterstützt bleiben. Im
gut ausgestatteten Propsteibüro arbeitet eine erfahrene
Sekretärin.
Der Propsteivorstand wünscht sich eine Pröpstin/ei-
nen Propst, die/der Erfahrungen im Gemeindepfarr-
amt und in der Verwaltung hat und bereit ist, die Ge-
meinden und die Pfarrerschaft konstruktiv und wohl-
wollend zu begleiten.
Die Pröpstin/der Propst sollte zudem die gewachsene
Struktur der selbständigen Vielfalt in der Propstei stüt-
zen, durch eine kollegiale Amtsführung die entstan-
denen Kooperationen stärken, sich dem Gemeinde-
aufbau und den damit verbundenen Konzepten wid-
men und sich mit einem eigenen theologischen Profil
und entsprechenden Impulsen ins Gespräch einbrin-
gen.
Das Amt der Pröpstin/des Propstes ist mit der zum
1. Juli 2017 neu entstandenen Kirchengemeinde Drei-
einigkeit zu Schöppenstedt im Umfang von 50% ver-
bunden. Zu der Kirchengemeinde, die insgesamt 2.386
Gemeindeglieder zählt, gehören drei Predigtstätten
(Kirche zu Sambleben, St. Stephanus zu Schöppen-
stedt und St. Marien zu Küblingen). Das Pfarramt be-
steht aus insgesamt 1,5 Stellen – davon ist eine Stelle
zurzeit mit einem Pfarrerehepaar besetzt.
Die Kirchengemeinde ist Teil des Gestaltungsraumes
Schöppenstedt Nord, der sich durch eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit im Kollegenkreis auszeichnet.
Im Bereich Kindergottesdienst und Konfirmandenar-
beit bestehen bereits Kooperationen mit anderen Ge-
meinden des Gestaltungsraumes. Zur Pfarrstelle ge-
hört ein gut ausgestattetes Büro mit einer engagierten
Sekretärin. Ferner sind drei Küsterinnen sowie eine
Mitarbeiterin für das Gemeindehaus beschäftigt.
Die Bewerberin/der Bewerber findet einen aktiven
Kirchenvorstand vor, der sich mit eigenen Ideen ein-
bringt und engagiert in verschiedenen Bereichen mit-
arbeitet. Der fusionierte Kirchenvorstand freut sich
auf die zukünftige inhaltliche Arbeit und die Weiter-
entwicklung des kirchlichen Lebens vor Ort. Es gibt
viele ehrenamtlich Mitarbeitende, darunter einen gro-
ßen Stamm an ehrenamtlich engagierten Jugendlichen
(„Teamer“) im Bereich des Konfirmandenunterrichts.
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Die Propstei wünscht sich eine Bewerberin/einen Be-
werber, die/der Freude an der Gestaltung von Gottes-
diensten und Andachten hat und den Menschen zuge-
wandt begegnet, eigene Impulse setzt und auch Be-
währtes fortführt.
Die Gottesdienste werden regelmäßig musikalisch be-
sonders von Posaunenchor, Flötengruppe, Kantorei;
Schulchor, Solisten und Jungem Chor mitgestaltet.
Das zur Kirchengemeinde gehörende Gemeindehaus
ist gut ausgestattet. In ihm spielt sich ein reges Ge-
meindeleben ab (monatlich Seniorenfrühstück mit
über 60 Teilnehmenden, Café der Begegnung, Kon-
firmandenunterricht, Musikgruppen, Kindergottes-
dienst, Propsteijugend, Geburtstagscafé, Sitzungen).
Die Kirchengebäude befinden sich in einem guten
baulichen Zustand.
Die Kirchengemeinde trägt zum kulturellen Leben in
Schöppenstedt bei – sei es durch das Marienfest (Küb-
lingen), den St. Stephanus-Markt (Schöppenstedt)
oder die Sambleber Orgelkonzerte.
Die Dienstwohnung hat eine Größe von ca. 187 qm
mit 6 Zimmern. Der parkähnliche Pfarrgarten, der von
einem Gärtner gepflegt wird, wird für Veranstaltungen
der Kirchengemeinde, der Propstei, der Propsteiju-
gend und nach Absprache gelegentlich auch anderer
Schöppenstedter Vereine und Verbände genutzt.
In Schöppenstedt finden sich Kindertagesstätten,
Grund-, Haupt und Realschule und ab Sommer 2017
eine IGS. Gute Einkaufsmöglichkeiten sind ebenso
vorhanden wie eine gute medizinische Versorgung,
ein Freibad und reichhaltige Sportangebote.
Die Wahl der Pröpstin/des Propstes erfolgt aus einem
Wahlvorschlag der Kirchenregierung durch die Props-
teisynode. Die Anstellung erfolgt im Pfarrerdienstver-
hältnis auf Lebenszeit nach Besoldungsgruppe A14
zzgl. einer ruhegehaltfähigen Zulage nach A15 und ist
befristet auf 12 Jahre. Die Wiederwahl ist möglich.
Bewerbungen mit Lebenslauf sind bis zum
14. August 2017 an das Landeskirchenamt zu richten.

Besetzung und Verwaltung von
Pfarrstellen und anderen Stellen

Die Pfarrstelle im Pfarrverband Lelm-Räbke-
Warberg im Umfang von 100 % ab 1. Juni 2017 mit
Pfarrer Tobias Crins, bisher dort im Probedienst.
Die Pfarrstelle Sauingen mit Bleckenstedt, Beddin-
gen und Üfingen im Umfang von 100 % ab
1. Juli 2017 mit Pfarrerin Ann-Kathrin Borchers,
bisher Vikarin.
Die Pfarrstelle Büddenstedt im Umfang von 100 %
ab 1. Juli 2017 mit Pfarrerin Madleen Pätow, bisher
Vikarin.

Die Pfarrstelle Georg Calixt in Helmstedt Bezirk
IV im Umfang von 100 % ab 1. Juli 2017 mit Pfar-
rerin Sabrina Fröhlich, bisher Vikarin.
Die Pfarrstelle St. Jakobus im Ambergau im Um-
fang von 100 % ab 1. Juli 2017 mit Pfarrerin Anne-
Lisa Hein, bisher Vikarin.
Die Pfarrstelle im Pfarrverband Nordwest in
Braunschweig Bezirk II (St. Jürgen und Wichern)
im Umfang von 100 % ab 1. Juli 2017 mit Pfarrer
Dennis Sindermann, bisher St. Jakobus im Amberg-
au.
Die Pfarrstelle im Pfarrverband Schöppenstedt
Süd Bezirk III (Börßum) im Umfang von 100 % ab
1. Mai 2017 mit Pfarrer Daniel Maibom-Glebe, bis-
her St. Georg Calixt in Helmstedt.
Die Pfarrstelle St. Andreas in Bad Harzburg
(Bündheim) im Umfang von 100 % ab
15. Juni 2017 mit Pfarrer Dirk Westphal, bisher
Sauingen mit Bleckenstedt, Beddingen und Üfingen.

Personalnachrichten

Landeskirchenamt
Ernennung
Frau Pauline Schlepp wurde mit Wirkung vom
1. August 2017 unter Berufung in das Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Widerruf zur Landeskirchenin-
spektoranwärterin ernannt.
Frau Julia Thelemann wurde mit Wirkung vom
1. August 2017 unter Berufung in das Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Widerruf zur Landeskirchenin-
spektoranwärterin ernannt.
Ruhestand
Pröpstin Bernhild Merz, Schöppenstedt, wurde mit
Ablauf des 30. Juni 2017 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Dr. Lothar Stempin, Kneitlingen, wurde mit
Ablauf des 30. Juni 2017 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Hans-Jürgen Brüser, Goslar, wurde mit Ab-
lauf des 30. Juni 2017 in den Ruhestand versetzt.
Nachrichtlich
Im Pastoralkolleg Niedersachsen in Loccum ist zum
01.10.2017 die Stelle einer Studienleiterin/ eines
Studienleiters (0.5 Stellenanteile) zu besetzen. Die
Stelle ist nach A 13/14 besoldet.
Das Pastoralkolleg steht in der Trägerschaft der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers und ist eine Kooperati-
on mit der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig,
der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg und der Ev.-luth.
Landeskirche Schaumburg-Lippe. In der Studienlei-
tung des Pastoralkollegs arbeiten drei Personen zu-
sammen: der Rektor (1.0 Stelle) und zwei Studienlei-
ter (1.0 Stelle und 0.5 Stelle, derzeit unbesetzt).
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Das Pastoralkolleg
hat die Aufgabe, Pfarrerinnen und Pfarrer und andere
hauptamtlich im Verkündigungsdienst Tätige

- durch ein breites Spektrum von Fortbildungs-
maßnahmen für die kompetente Wahrneh-
mung ihrer vielfältigen Aufgaben zu befähi-
gen,

- die Berufungsgewissheit als tragenden Grund
für ein geistliches Wirken zu stärken,

- die Kooperation mit beruflich und ehrenamt-
lich in der Kirche Tätigen zu fördern;

bietet Veranstaltungen an, in denen die Teilnehmen-
den in einem geistlichen Rahmen und mit Raum zur
Rekreation

- zu unterschiedlichen Kompetenzfeldern in ei-
nen Austausch kommen,

- wissenschaftliche Impulse erhalten,
- zu theologischen Diskursen angeregt werden,
- ihre berufliche Identität reflektieren können,
- kirchliche und gesellschaftliche Entwicklun-

gen reflektieren,
- Formen spiritueller Praxis erproben.

Die Studienleiterin/ der Studienleiter hat folgende
Aufgaben:
- die Entwicklung und Durchführung von in der Re-

gel mehrtägigen Fortbildungsveranstaltungen in
verschiedenen Themenfeldern des Pastoralkollegs,

- die Erarbeitung und Durchführung von Kollegs mit
Pfarrkonventen oder Kirchenkreiskonferenzen.

Wir suchen eine Pastorin oder einen Pastor mit:
- besonderer theologischer Qualifikation und pasto-

raler Kompetenz,
- mehrjähriger Berufserfahrung in einer Gemeinde
- vertieften Kenntnissen im Bereich Pastoralpsycho-

logie, Pädagogik, Kybernetik, Spiritualität oder
Gottesdienst

- Erfahrungen in Öffentlichkeitsarbeit und Kenntnis
sozialer Medien und digitaler Kommunikation
bzw. Bereitschaft, sich in diese Gebiete einzuar-
beiten.

Der Dienstsitz der Studienleiterin/ des Studienlei-
ters ist Loccum.
Die Kurse des Pastoralkollegs finden auch an anderen
Orten statt.
Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 31.07.2017 an
die Personalabteilung, Landeskirchenamt der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers, Rote Reihe 6, 30169
Hannover, eMail: personaldezernat@evlka.de.
Informationen erteilen:
Oberkirchenrat Helmut Aßmann, Telefon:
0511/1241-327, eMail: helmut.assmann@evlka.de.
Rektor Dr. Folkert Fendler, Telefon: 05766/81125;
eMail: folkert.fendler@evlka.de.
Wolfenbüttel, 15. Juli 2017

Landeskirchenamt
Müller

Oberlandeskirchenrätin
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